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Nachhaltige Mobilität in der Stadt für Morgen: 
Roadmaps 2030/2045 und ihre Wirkungen

Der Mobilitätssektor befindet sich in einem grundle-
genden Wandel. Der Verkehr muss vor allem nachhal-
tiger und umweltfreundlicher werden – und so dazu 
beitragen, die ambitionierten Klimaschutz- und Nach-
haltigkeitsziele Deutschlands und der Europäischen 
Union zu erreichen. Gleichwohl soll dies die Mobilität 
der Menschen und den Gütertransport möglichst 
nicht einschränken. Fest steht: Politik, Städte und 
Kommunen, Wirtschaft und letztlich die Gesellschaft 
insgesamt sind gefordert, die negativen Auswirkungen 
des Verkehrssektors auf die menschliche Gesundheit, 
die urbane Lebensqualität und die Umwelt weiter zu 
reduzieren. 

Dies ist das Ziel der Vision „Die Stadt für Morgen“, die 
das Umweltbundesamt (UBA) im März 2017 vorgestellt 
hat. In der Stadt für Morgen sind die Menschen umwelt-
schonend mobil und leiden nicht unter Lärm und Abga-
sen; die Wege sind kurz, weil die städtische Bauweise 
kompakt ist, die unterschiedliche Nutzungsmöglichkei-
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ten vereint und weniger Fläche beansprucht. Die Stadt 
für Morgen ist grün und attraktiv. Kurz gesagt: Der 
öffentliche Raum ist mehr Lebens- als Verkehrsraum.
Wie sich diese Vision verwirklichen lässt, ließ das 
Umweltbundesamt im Forschungsvorhaben „Mobi-
litätskonzepte für einen nachhaltigen Stadtverkehr 
2050: Metaanalysen, Maßnahmen und Strategien“ 
untersuchen. Darin erarbeiteten PwC Deutschland, 
Intraplan Consult und Petra K. Schäfer, Professorin für 
Verkehrsplanung an der Frankfurt University of Applied 
Sciences, die Grundlagen für eine Gesamtstrategie für 
nachhaltige urbane Mobilität. Das Vorhaben knüpfte an 
die UBA-Vision „Die Stadt für Morgen“ an und ergänzte 
sie um Rahmenbedingungen, die es braucht, um eine 
nachhaltige Stadtmobilität umzusetzen. Dazu präzi-
sierte und konkretisierte es die Maßnahmen(pakete), 
welche die kommunale Ebene betreffen und die das UBA 
in seiner Vision bereits benannt hatte. 

Besonders wichtig dabei: Einzeln können die Maßnah-
men nur einen begrenzten Beitrag zur Mobilitätswende 
leisten. Erst, wenn die Verantwortlichen sie zu klar aus-
gerichteten Roadmaps kombinieren, kann der Wandel 
im Mobilitätssektor in den kommenden Jahren gelingen.

Zielsetzung

Was können die in diesem Forschungsvorhaben erar-
beiteten Maßnahmen tatsächlich für eine nachhaltige 
urbane Mobilität leisten? Um diese Wirkungen zu quan-
tifizieren, nahmen die Forscherinnen und Forscher eine 
Modellierung vor. Deren Ergebnisse fasst die vorliegen-
de Broschüre zusammen. 

Die Modellierung untersuchte, was geschehen würde, 
wenn die identifizierten Maßnahmen im Jahr 2030 um-
gesetzt wären. Hierzu wurden zunächst die Ausgangssi-
tuation und die darauf basierende Prognose für das Jahr 
2030 als Vergleichsmaßstab dargestellt; anschließend 
wurden die Auswirkungen einzelner Maßnahmenpakete 
zunächst isoliert betrachtet und dann, wie sich unter-
schiedliche Kombinationen dieser Maßnahmenpakete 
auswirken. Die Analyse nahm die ökologischen und 
ökonomischen Effekte dieser Maßnahmen anhand von 
vier Beispiel-Großstädten (ab 100.000 Einwohnenden) 
in den Blick:
• Hagen, 
• Magdeburg, 
• München und 
• Saarbrücken.

Aus diesen Beispielstädten leiteten die Forschenden mit 
einer gewichteten Hochrechnung außerdem eine „Mo-
dellstadt“ ab, also eine durchschnittliche Großstadt in 
Deutschland. Folgende Kriterien wendeten sie dabei an:
• Raumstrukturelle Lage anhand der siedlungsstruk-

turellen Kreistypen,
• wirtschaftliche Situation anhand des Einkommens 

der privaten Haushalte und 
• Verkehrstyp anhand des Anteils des motorisierten 

Individualverkehrs (MIV) am Personenverkehrsauf-
kommen.

Auf Basis der Modellierung entwickelten die Autorinnen 
und Autoren die Roadmaps 2030 und 2045. Diese be-
schreiben maßnahmengestützte Entwicklungspfade hin 
zu einer nachhaltigen Stadtmobilität bis zum Jahr 2045 
mit einer „Zwischenstation“ im Jahr 2030. Dies bildete 
die Grundlage, um die Nachhaltigkeitsziele Deutsch-
lands und der EU zu erreichen. Eine zweite Grundlage 
der Roadmaps 2030 und 2045 war eine Nutzwertana-
lyse der Maßnahmen anhand der Analysekriterien:
• Ökologisches Entlastungspotenzial, 
• Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte, 
• Auswirkungen auf die privaten Haushalte, 
• Auswirkungen auf die Unternehmen, 
• Umsetzbarkeit und Skalierbarkeit sowie 
• Sicherung einer MIV-unabhängigen Mobilität.

Die Roadmaps basieren auf der Annahme, dass heute 
schon beobachtbare bzw. antizipierbare gesellschaft-
liche und technologische Entwicklungen tatsächlich 
eintreten. Der Prognosehorizont ist allerdings lang. 
Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass neben unvor-
hergesehenen Ereignissen insbesondere gesellschaftli-
che und technologische Trends die zukünftige Mobilität 
beeinflussen werden. Daher werden die für die Umset-
zung der Roadmaps verantwortlichen Personen immer 
wieder gefordert sein, die darin enthaltenen Maßnah-
men dynamisch an aktuelle Entwicklungen anzupassen. 

Abschließend verdeutlichen drei Szenarien, wie sich 
diese möglichen Entwicklungen auf die identifizierten 
Maßnahmen und den städtischen Verkehr auswirken. 
Sie berücksichtigen die folgenden aufeinander aufbau-
enden Zukunftsbilder:
1. „Beschleunigter digitaler Wandel“,
2. „Stadt der kurzen Wege (Lokalität und Regionalität)“,
3. „Nachhaltigkeitsorientierte Gesellschaft“.



Ausgangssituation und Prognose 
2030 als Vergleichsmaßstab

Wie ist die Verkehrssituation in den vier Bei-
spiel-Großstädten heute? Deren Analyse diente dazu, 
beispielhaft eine durchschnittliche Großstadt zu mo-
dellieren, um verallgemeinerte Aussagen zu treffen. 
Die Analyse der Ausgangssituation basierte auf den 
Ergebnissen der Studie „Mobilität in Deutschland“, 
die das damalige Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur im Jahr 2018 veröffentlicht hat 
(BMVI 2018). Hierzu wurden vor allem Erkenntnisse 
zur Mobilität von Stadtbewohnerinnen und -bewoh-
nern und Pendeldaten verwendet sowie auf weitere 
Informationen, die die Beispiel-Großstädte Hagen, 
Magdeburg, München und Saarbrücken zur Verfü-
gung gestellt haben. 

Anschließend wurde dargestellt, wie die Verkehrssi-
tuation in diesen vier Großstädten sowie in der Mo-
dellstadt im Jahr 2030 voraussichtlich aussehen wird. 
Dieser Prognose lagen die Verkehrsverflechtungs-
prognose 2030 für die Bundesverkehrswegeplanung 
sowie weitere Daten zur Verkehrsentwicklung der 

Beispiel-Großstädte zugrunde. Mit der Prognose für 
das Jahr 2030 ließen sich die einzelnen Maßnahmen-
pakete sowie deren unterschiedliche Kombinationen 
vergleichen.

8

Um die Mobilität in deutschen Städten nachhaltiger zu gestalten, ist 
es wichtig zu berechnen, wie sich verschiedene Maßnahmen(pakete) 
einzeln und in Kombination auswirken. Die Studie vergleicht die  
Situation nach Umsetzung der Maßnahmen im Jahr 2030 mit der  
Ausgangssituation heute und mit der darauf basierenden Prognose 
für das Jahr 2030 ohne Umsetzung der identifizierten Maßnahmen.

Modellierung von Maßnahmen für eine  
nachhaltige urbane Mobilität 
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Ist-Verkehr in den vier Beispielstädten und 
der Modellstadt im Jahr 2018 (siehe Abbil-
dung 1)

In allen Beispielstädten entfällt der Großteil der Per-
sonenverkehrsleistung in Personenkilometern (PKM) 
heute auf den MIV. Allerdings bestehen zwischen den 
Beispielstädten gravierende Unterschiede: In Mün-
chen erbringt der MIV gut die Hälfte der Verkehrsleis-
tung; in Magdeburg sind es zwei Drittel, in Saarbrü 
cken drei Viertel und in Hagen sogar mehr als vier 
Fünftel.

Analog dazu ist der öffentliche Verkehr (ÖV) in den 
vier Beispielstädten unterschiedlich stark ausgeprägt: 
Die Bewohnerinnen und Bewohner Münchens nutzen 
den ÖV am häufigsten, weil die Siedlungsdichte hoch, 
die Straßennetzbelastung groß und das U-Bahn- und 
S-Bahnnetz sehr dicht ist – der ÖV-Anteil in München 
ist doppelt so groß wie in Saarbrücken und fast drei-
mal so groß wie in Hagen. Nach Hagen pendeln ver-
hältnismäßig wenige Berufstätige aus umliegenden 
Gegenden, zudem steht kein schienengebundener 

städtischer ÖV zur Verfügung. Der ÖV-Anteil in Magde-
burg ist etwas größer als in Hagen und Saarbrücken. 
Dort ist die Zentralität der Stadt vergleichsweise groß 
und es steht ein dichtes Straßenbahnnetz zur Verfü-
gung. Zudem ist in Magdeburg der Anteil des nicht-
motorisierten Verkehrs (Fuß- und Radverkehr) fast so 
groß wie in München und größer als in Saarbrücken 
und Hagen. Vor allem der Anteil des Fahrradverkehrs 
ist in den Städten unterschiedlich groß. Hierbei spie-
len auch die Topografie sowie die Bevölkerungsdichte 
in der Innenstadt eine Rolle. 

Abgeleitet aus den genannten Ergebnissen zeigt sich 
in der Modellstadt folgendes Bild: Etwa zwei Drittel 
der gesamtstädtischen Personenkilometer entfallen 
auf den MIV. Der ÖV kommt auf gut ein Viertel, und ein 
knappes Zehntel entfällt auf den nichtmotorisierten 
Verkehr mit dem Fahrrad und zu Fuß.

Der Anteil des Güterverkehrs (hier betrachtet als 
Schwerverkehr ab 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht) 
am gesamten Kfz-Verkehr in Fahrzeugkilometern 
schwankt in den Beispielstädten jeweils um die 10 %.

Abbildung 1

Modal Split im Stadtgebiet 2018 (nach Personenkilometern, durchschnittlich täglicher Verkehr)
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Abbildung 2

Modal Split im Stadtgebiet 2030 (nach Personenkilometern, durchschnittlich täglicher Verkehr)
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Prognostizierter Verkehr in den Beispielstäd-
ten und der Modellstadt im Jahr 2030 (siehe 
Abbildung 2)

Gegenüber dem Jahr 2018 steigt bis 2030 der Ge-
samtverkehr in München stark, in Magdeburg und 
Saarbrücken leicht, in Hagen stagniert das Ver-
kehrsaufkommen. Es entwickelt sich auch bei den 
einzelnen Verkehrsmitteln sehr unterschiedlich: Der 
Fußverkehr nimmt, wie schon in der Vergangenheit, 
ab, weil die Menschen aufgrund der steigenden 
Einkommen vielfältigere Aktivitätenmuster verfolgen. 
Dadurch steigen auch im städtischen Umfeld die 
Wegelängen. 

Der Fahrradverkehr wird der Prognose zufolge am 
stärksten wachsen, insbesondere weil E-Bikes immer 
stärker verbreitet sein werden. Dieses Verkehrs-
mittel ermöglicht in Städten vergleichsweise kurze 
Fahrzeiten bei geringen Kosten. Der ÖV-Anteil am 
Gesamtverkehr wird überproportional stark steigen, 
weil die Städte das Angebot verbessern und weil der 
MIV immer teurer und aufgrund von infrastrukturel-
len Engpässen weniger verfügbar sein wird. Dieser 

wird daher geringfügig Anteile einbüßen – trotz nach 
wie vor steigender Motorisierung. In der Modellstadt 
zeigt sich eine leichte Verlagerung von MIV und Fuß-
verkehr auf den ÖV und den Fahrradverkehr.

Im Güterverkehr steigt die Fahrleistung deutlich stär-
ker als im Personenverkehr. Das Wachstum liegt hier 
zwischen 7 % in Hagen und 15 % in München.

Betrachtung von einzelnen Maß-
nahmenpaketen – Ergebnisse

In der Modellierung wurden insgesamt fünf themen-
bezogene Maßnahmenpakete untersucht, der Prog-
nose für 2030 gegenübergestellt und bewertet. Die 
Maßnahmenpakete lauten: 

• A1: Stärkung des Umweltverbundes (ohne Radver-
kehr)

• A2: Stärkung des Radverkehrs und Tempo 30 im MIV
• B: Flächendeckende Parkraumbewirtschaftung
• C: Straßennutzungsgebühren und autofreie City
• D: Nachverdichtung der Städte

10
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Maßnahmenpaket A1:  
Stärkung des Umweltverbundes (ohne Radverkehr)

Tabelle 1

Konkretisierung von Maßnahmenpaket A1: Stärkung des Umweltverbundes (ohne Radverkehr)

Bereich Konkretisierung der Maßnahmen

Fußwege Beschleunigung der Fußwege um 5 % durch mehr Fußgänger-Überwege und -Passagen

ÖV-Qualität 50 % mehr Abfahrten und Beschleunigung um 10 % auf den Linien

Sharing-Angebote Verringerung der Anbindungszeit um 50 % sowie Fahrzeitreduktionen in Nebenver-
kehrszeiten und schlechter erschlossenen Stadtrandzonen um 20 %

Mobilitätsverbund Verkürzung der Anbindungszeiten durch den P+R-Ausbau im Stadt-Umlandverkehr, 
insbesondere in ländlichen Verkehrsgebieten

Mobilitätsplattformen/
Informationsbereitstellung

Verringerung des Umsteigewiderstands um 33 % aufgrund besserer Informationsbe-
reitstellung

Güterverkehr: Bündelung/
differenzierte Tourenplanung

Verringerung der Leerfahrten und Erhöhung des Beladungsgrads um 25 %

Reduzierung des Straßenraums Erhöhung der MIV-Fahrzeit im städtischen Netz um 10 %
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-20
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Magdeburg
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Saarbrücken
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Abbildung 3

Maßnahmenpaket A1: Veränderung des Modal Split gegenüber 
der Prognose 2030 (nach Personenkilometern)

Zentrale Ergebnisse  
(siehe Abbildung 3)

Ein verbessertes Angebot im öffent-
lichen Verkehr und beim Fußverkehr, 
die Integration neuer Mobilitätsformen 
sowie die Reduzierung des Straßen-
raums lassen den ÖV-Anteil in Summe 
stark ansteigen – in Hagen um mehr als 
50 %, in der Modellstadt um rund 23 %. 
Zugleich sinkt der MIV-Anteil. Diese Mo-
dellierung basierte auf den Annahmen, 
dass der ÖV deutlich attraktiver und der 
MIV spürbar eingeschränkt wird.

Im Güterverkehr sinkt die Fahrleistung 
um 10 % bis 15 %. Weil in München 
bereits stärkere Restriktionen beste-
hen, wirken sich dort die Maßnahmen 
schwächer aus als in den anderen 
Beispielstädten. Im Personen- und 
Güterverkehr zusammen sinkt die 
Fahrleistung im Kfz-Verkehr bei allen 
Beispielstädten deutlich – um jeweils 
rund 10 %.
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Maßnahmenpaket A2:  
Stärkung des Radverkehrs und Tempo 30 im MIV

Tabelle 2

Konkretisierung von Maßnahmenpaket A2: Stärkung 
des Radverkehrs und Tempo 30 im MIV

Bereich Konkretisierung der Maßnahmen

Radwege Beschleunigung des Radverkehrs um  
10 % durch den Ausbau der Radwegen

Radschnellwege zusätzliche Beschleunigung des Rad-
verkehrs auf Hauptverkehrsbeziehun-
gen um 5 % durch den (Aus-)Bau von 
Radschnellwegen

Geschwindigkeits-
begrenzungen

Tempo 30 (außer auf Hauptstraßen)

Zentrale Ergebnisse  
(siehe Abbildung 4)

Ein verdichtetes Radwegenetz und ein 
flächendeckendes Tempolimit von 30 
km/h (außer auf Hauptstraßen) lassen 
den Radverkehr deutlich ansteigen – 
vor allem in denjenigen Beispielstäd-
ten, in denen er bislang gering aus-
geprägt ist. Gleichzeitig sinkt der MIV 
nur leicht, weil Hauptstraßen von den 
Geschwindigkeitsbegrenzungen aus-
geschlossen sind und in den meisten 
Wohngebieten ein solches Tempolimit 
bereits besteht.

Auf den Güterverkehr hat dieses 
Maßnahmenpaket nur geringe Auswir-
kungen. Im Personen- und Güterverkehr 
zusammen sinkt die Fahrleistung im 
Kfz-Verkehr um lediglich bis zu 2 %.

Der Radverkehr kann durch infrastrukturelle 
Maßnahmen gefördert werden.

Abbildung 4

Maßnahmenpaket A2: Veränderung des Modal Split gegenüber 
der Prognose2030 (nach Personenkilometern)
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Maßnahmenpaket B:  
Flächendeckende Parkraumbewirtschaftung (differenziert nach 
Gebietstypen)

Tabelle 3

Konkretisierung von Maßnahmenpaket B: Flächen-
deckende Parkraumbewirtschaftung (differenziert 
nach Gebietstypen)

Bereich Konkretisierung der Maßnahmen

Reduzierung der
Parkierungsflächen

Reduzierung der Stellplätze in dicht 
bebauten Gebieten um 25 % sowie 
Parklizenzierung in allen geschlossen 
bebauten Gebieten

Digitalisierung 
des Parkens

Reduzierung des Parksuchverkehrs  
um 50 %

Parkraum-
bewirtschaftung

Verdopplung der Parkkosten im öffent-
lichen Raum

Zentrale Ergebnisse  
(siehe Abbildung 5)

Weniger Parkraum und die Parklizen-
zierung führen dazu, dass der MIV 
leicht zurückgeht und der Anteil des 
gesamten Umweltverbunds steigt. Der 
Gesamtverkehr nimmt dabei spürbar 
ab. Dieses Maßnahmenpaket wirkt sich 
stärker auf die inneren und die sonsti-
gen dicht besiedelten Stadtviertel aus, 
weniger stark dagegen am Stadtrand 
und in weniger dicht besiedelten 
Wohngebieten. Deshalb ist die Wirkung 
in München am größten; sie ist die am 
dichtesten besiedelte Beispielstadt und 
das Parkraumangebot im öffentlichen 
Raum ist dort bereits heute vergleichs-
weise gering und teuer. 

Den Güterverkehr betrifft dieses Maß-
nahmenpaket nicht. Die Gesamtfahr-
leistung auf der Straße nimmt um bis zu 
6 % ab.

Eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung 
führt zu einem deutlichen Rückgang des MIV.

Abbildung 5

Maßnahmenpaket B: Veränderung des Modal Split gegenüber der 
Prognose 2030 (nach Personenkilometern)
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Maßnahmenpaket C:  
Straßennutzungsgebühren und autofreie City

Tabelle 4

Konkretisierung von Maßnahmenpaket C:  
Straßennutzungsgebühren und autofreie City

Bereich Konkretisierung der Maßnahmen

Fahrleistungs- 
abhängige Kosten

Erhöhung der Kosten für Pkw und Lkw 
mit Verbrennungsantrieb um 50 %

Zufahrtsbeschrän-
kungen

Zufahrtsbeschränkungen in den (en-
geren) Citybereichen mit Ausnahme 
von Liefer-, Bus- und Taxiverkehren

Abbildung 6

Maßnahmenpaket C: Veränderung des Modal Split gegenüber der 
Prognose 2030 (nach Personenkilometern)

Zentrale Ergebnisse  
(siehe Abbildung 6)

Bei der Kombination aus Straßennut-
zungsgebühren und autofreier City 
sinkt der MIV leicht und der gesamte 
Umweltverbund profitiert. Der Fuß- und 
Radverkehr nehmen vor allem in den 
Beispielstädten mit bislang geringen 
Fuß- und Radverkehrsanteilen zu. 
Gleichzeitig geht der Gesamtverkehr 
zurück.

Im Güterverkehr nimmt die Fahrleistung 
um 2 % ab. Insgesamt sinkt die Fahr-
leistung auf der Straße um bis zu 7 %.

Straßennutzungsgebühren und eine autofreie City 
führen zu einer starken Verlagerung vom MIV zum 
Umweltverbund.



Abbildung 7

Planfall D: Veränderung des Modal Split zum Prognosebezugsfall 
2030 (nach Personenkilometern)
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Maßnahmenpaket D:  
Siedlungsverdichtung

Tabelle 5

Konkretisierung von Maßnahmenpaket D:  
Siedlungsverdichtung

Bereich Konkretisierung der Determinanten

Verdichtung Erhöhung der Einwohnerdichte in den 
Großstädten um 10 %

Funktionsmischung Erhöhung der Beschäftigtendichte 
um 10 %

Zentrale Ergebnisse  
(siehe Abbildung 7)

Steigen die Einwohner- und Erwerbs-
tätigenzahlen in den Städten aufgrund 
von Nachverdichtung, steigen ÖV und 
Fahrradverkehr überproportional an, 
während der MIV weniger stark steigt. 
Der Gesamtverkehr wächst allerdings 
deutlich. Nicht berücksichtigt ist, ob 
die Infrastruktur diesen Mehrverkehr 
tatsächlich bewältigen kann. Zumindest 
beim nichtmotorisierten Verkehr beste-
hen jedoch Kapazitätspotenziale.

Die Fahrleistung im Güterverkehr steigt 
um rund 10 % und beim Kraftfahrzeug-
verkehr insgesamt um bis zu 9 %.

Durch die Siedlungsverdichtung in den Städten 
nimmt der urbane Verkehr weiter zu.



Wie eingangs geschildert, wurde in dem Vorhaben 
auch modellhaft analysiert, wie sich vier Kombinati-
onen aus den einzelnen Maßnahmenpaketen (siehe 

Abbildung 8) im Vergleich mit der Prognose 2030 auf 
die städtische Mobilität im Jahr 2030 auswirken:

Kombination von Maßnahmenpaketen – Ergebnisse
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Abbildung 8

Kombinierte Maßnahmenpakete

Kombiniertes
Maßnahmenpaket
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Stärkung des  

Umweltverbundes
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Radverkehrs,  
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Maßnahmenpaket B:
flächendeckende 
Parkraumbewirt-

schaftung

Maßnahmenpaket C:
autfreie City

Maßnahmenpaket D:
Nachverdichtung in 

der Stadt

1
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Kombiniertes Maßnahmenpaket 1: 
Stärkung des Umweltverbunds und des Radverkehrs mit Tempo 30 für 
den MIV und flächendeckende Parkraumbewirtschaftung 
(Kombination von A1, A2 und B)

Tabelle 6

Konkretisierung Kombiniertes Maßnahmenpaket 1

Zentrale Ergebnisse  
(siehe Abbildung 9)

Die sehr weitreichende Kombination 
verschiedenster verkehrspolitischer 
Maßnahmen, darunter eine umfang-
reiche Stärkung des Umweltverbundes 
und eine Restriktion des MIV, ver-
ändert das Mobilitätsverhalten sehr 
deutlich. Vom starken Rückgang des 
MIV profitiert insbesondere der ÖV, 
insbesondere in Städten mit einem 
bislang niedrigeren Anteil. Dasselbe 
gilt für den Fuß- und Radverkehr, deren 
Anteile aber deutlich geringer steigen 
als die im ÖV.

Im Güterverkehr sinkt die Fahrleistung 
um bis zu 15 %. Damit geht die Fahr-
leistung im Straßennetz insgesamt um 
bis 19 % zurück.

Maßnahmenpaket Maßnahmen (Details sind oben im jeweiligen themenbezogenen Maßnahmenpaket konkretisiert)

A1
Stärkung des Umweltverbundes  
(ohne Radverkehr)

• Ausbau der Fußwege
• Erhöhung der ÖV-Qualität
• Erhöhung/Verdichtung der Sharing-Angebote
• Ausbau von Park+Ride-Möglichkeiten im Stadt-Umlandverkehr
• Bereitstellung von Mobilitätsplattformen/Informationsbereitstellung
• Güterverkehr: Bündelung/differenzierte Tourenplanung
• Reduzierung des Straßenraums für den MIV

A2
Stärkung Radverkehr und Tempo 30 im MIV

• Ausbau der Radwege
• (Aus-)Bau von Radschnellwege
• Einführung von Geschwindigkeitsbegrenzungen

B
Flächendeckende Parkraumbewirtschaftung

• Reduzierung der Parkierungsflächen
• Digitalisierung des Parkens
• Einführung flächendeckende Parkraumbewirtschaftung

Abbildung 9

Kombiniertes Maßnahmenpaket 1: Veränderung des Modal Split 
gegenüber der Prognose 2030 (nach Personenkilometern)
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Kombiniertes Maßnahmenpaket 2: Flächendeckende Parkraumbewirt-
schaftung, Straßennutzungsgebühren und autofreie City 
(Kombination von B und C)

Tabelle 7

Konkretisierung Kombiniertes Maßnahmenpaket 2

Maßnahmenpaket

Maßnahmen (Details sind oben im jeweiligen 
themenbezogenen Maßnahmenpaket konkreti-
siert)

B
Flächendeckende 
Parkraumbewirt-
schaftung

• Reduzierung der Parkierungsflächen
• Digitalisierung des Parkens
• Einführung flächendeckende Par-

kraumbewirtschaftung

C
Straßennutzungs-
gebühren und 
autofreie City

• Erhöhung der fahrleistungsabhängi-
gen Kosten

• Einführung von Zufahrtsbeschrän-
kungen

Zentrale Ergebnisse  
(siehe Abbildung 10)

Dieses kombinierte Maßnahmenpaket 
enthält keinerlei Anreize, den Umwelt-
verbund stärker zu nutzen, sondern 
beinhaltet ausschließlich Restriktionen 
für den ruhenden und den fließenden 
individuellen Straßenverkehr. Deshalb 
geht die Gesamtmobilität stärker zurück 
als im kombinierten Maßnahmenpaket 
1. Der MIV nimmt zwar weniger ab als 
im kombinierten Maßnahmenpaket 1, 
doch bereits allein durch Restriktio-
nen lässt sich eine spürbar geringere 
MIV-Nutzung erzielen. Davon profitiert 
insbesondere der Fußverkehr verhält-
nismäßig stark.

Wegen der angenommenen Straßennut-
zungsgebühren geht der Güterverkehr 
leicht zurück, um bis zu 2 %. Die Fahr-
zeugkilometer nehmen um bis zu 13 % 
ab, hauptsächlich durch den sinkenden 
MIV.

Die MIV-einschränkenden Maßnahmen führen zur 
Aufwertung des öffentlichen Raums und zur Förderung 
des Umweltverbundes.

Abbildung 10

Kombiniertes Maßnahmenpaket 2: Veränderung des Modal Split 
gegenüber der Prognose 2030 (nach Personenkilometern)
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Tabelle 8

Konkretisierung Kombiniertes Maßnahmenpaket 3

Kombiniertes Maßnahmenpaket 3: Alle in den themenbezogenen 
Maßnahmenpaketen untersuchten Maßnahmen 
(Kombination von A1, A2, B, C und D)

Zentrale Ergebnisse  
(siehe Abbildung 11)

Dieses kombinierte Maßnahmenpaket 
umfasst alle hier betrachteten verkehrspoli-
tischen und stadtplanerischen Maßnahmen 
und ist somit der Maximalfall der in diesem 
Vorhaben untersuchten kommunalen Maß-
nahmen. Entsprechend deutlich sind deren 
Effekte: Aufgrund der Siedlungsverdich-
tung nimmt der Gesamtverkehr zu. Diesen 
Anstieg begrenzen jedoch die restriktiven 
Maßnahmen im Straßenverkehr, weil ande-
re Verkehrsmittel die mit den Restriktionen 
verbundenen Mobilitätseinschränkungen 
nicht vollständig ausgleichen können. Der 
MIV geht stark zurück, während der ÖV 
stark zunimmt. Die ÖV-Anteile steigen ins-
besondere in den Beispielstädten, in denen 
sie bislang eher gering sind. Auch der Fuß- 
und Radverkehr nimmt deutlich zu.

Obwohl dieses Maßnahmenpaket auf-
grund der Siedlungsverdichtung mehr 
Einwohnerinnen und Einwohner sowie 
Beschäftigte berücksichtigt, wird der 
Güterverkehr um bis zu 7 % abnehmen. 
Dies liegt vor allem daran, dass wie in 
Maßnahmenpaket A1 angenommen die 
durchschnittliche Beladung steigt und we-
niger Leerfahrten erfolgen. Zusammen mit 
dem MIV-Rückgang sinken die Straßen-
fahrleistungen um bis zu 17 % – trotz der 
siedlungsstrukturellen Nachverdichtung.

Maßnahmenpaket Maßnahmen (Details sind oben im jeweiligen themenbezogenen Maßnahmenpaket konkretisiert)

A1
Stärkung des Umweltverbundes  
(ohne Radverkehr)

• Ausbau der Fußwege
• Erhöhung der ÖV-Qualität
• Erhöhung/Verdichtung der Sharing-Angebote
• Ausbau von Park+Ride-Möglichkeiten im Stadt-Umlandverkehr
• Bereitstellung von Mobilitätsplattformen/Informationsbereitstellung
• Güterverkehr: Bündelung/differenzierte Tourenplanung
• Reduzierung des Straßenraums für den MIV

A2
Stärkung Radverkehr und Tempo 30 im MIV

• Ausbau der Radwege
• (Aus-)Bau von Radschnellwege
• Einführung von Geschwindigkeitsbegrenzungen

B
Flächendeckende Parkraumbewirtschaftung

• Reduzierung der Parkierungsflächen
• Digitalisierung des Parkens
• Einführung flächendeckende Parkraumbewirtschaftung

C
Straßennutzungsgebühren und autofreie City

• Erhöhung der fahrleistungsabhängigen Kosten
• Einführung von Zufahrtsbeschränkungen

D
Siedlungsverdichtung

• Verdichtung in den bestehenden Siedlungsstrukturen
• Erhöhung der Funktionsmischung in den Quartieren

Abbildung 11

Kombiniertes Maßnahmenpaket 3: Veränderung des Modal Split 
gegenüber der Prognose 2030 (nach Personenkilometern)
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Kombiniertes Maßnahmenpaket 4: Alle untersuchten Maßnahmen 
außer Straßennutzungsgebühren und autofreie City 
(Kombination von A1, A2, B und D)

Abbildung 12

Kombiniertes Maßnahmenpaket 4: Veränderung des Modal Split 
gegenüber der Prognose2030 (nach Personenkilometern)

Zentrale Ergebnisse  
(siehe Abbildung 12)

Das kombinierte Maßnahmenpaket 4 
berücksichtigt, anders als Maßnahmen-
paket 3, keine Straßennutzungsgebüh-
ren und keine autofreie City. Das Paket 
ist also etwas weniger ambitioniert, 
aber mit Blick auf die Verkehrs- und 
Stadtentwicklungspolitik noch immer 
sehr weitreichend. Die Auswirkungen 
sind ähnlich wie beim kombinierten 
Maßnahmenpaket 3, der Gesamtverkehr 
wächst jedoch stärker. Das liegt daran, 
dass der MIV weniger stark abnimmt, 
weil hier die restriktiven Maßnahmen 
„Straßennutzungsgebühren“ und „au-
tofreie City“ fehlen. Dementsprechend 
profitiert von diesem kombinierten Maß-
nahmenpaket auch der Umweltverbund 
weniger stark.

Der Güterverkehr geht um bis zu 5 % 
zurück. Dies resultiert vor allem aus 
höheren angenommenen Beladungs-
graden und einem geringeren Leerfahr-
tenanteil. Aufgrund der Rückgänge im 
MIV und im Güterverkehr sinken die 
Straßenfahrleistungen insgesamt um 
bis zu 11 %.

Maßnahmenpaket Maßnahmen (Details sind oben im jeweiligen themenbezogenen Maßnahmenpaket konkretisiert)

A1
Stärkung des Umweltverbundes  
(ohne Radverkehr)

• Ausbau der Fußwege
• Erhöhung der ÖV-Qualität
• Erhöhung/Verdichtung der Sharing-Angebote
• Ausbau von Park+Ride-Möglichkeiten im Stadt-Umlandverkehr
• Bereitstellung von Mobilitätsplattformen/Informationsbereitstellung
• Güterverkehr: Bündelung/differenzierte Tourenplanung
• Reduzierung des Straßenraums für den MIV

A2
Stärkung Radverkehr und Tempo 30 im MIV

• Ausbau der Radwege
• (Aus-)Bau von Radschnellwege
• Einführung von Geschwindigkeitsbegrenzungen

B
Flächendeckende Parkraumbewirtschaftung

• Reduzierung der Parkierungsflächen
• Digitalisierung des Parkens
• Einführung flächendeckende Parkraumbewirtschaftung

D
Siedlungsverdichtung

• Verdichtung in den bestehenden Siedlungsstrukturen
• Erhöhung der Funktionsmischung in den Quartieren

Tabelle 9

Konkretisierung Kombiniertes Maßnahmenpaket 4
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Nutzwertanalyse der vorgestellten 
Maßnahmen
Um die Maßnahmen zur nachhaltigen Stadtmobilität 
und zum Parkraummanagement in den Roadmaps 
entsprechend ihrer Bedeutung und ihrer Umsetz-
barkeit angemessen zu berücksichtigen, führten 
die Forscherinnen und Forscher zunächst eine 
Nutzwertanalyse durch. Diese basierte auf den fol-
genden Analysekriterien:

• Ökologisches Entlastungspotenzial, 
• Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte, 
• Auswirkungen auf die privaten Haushalte, 
• Auswirkungen auf die Unternehmen, 
• Umsetzbarkeit und Skalierbarkeit sowie 
• Sicherung einer MIV-unabhängigen Mobilität.

Die Bewertung innerhalb dieser Dimensionen erfolg-
te anhand einer fünfstufigen Skala, wobei sich diese 
für die einzelnen Dimensionen unterscheidet.

22

Aufbauend auf einer Nutzwertanalyse der verschiedenen Maßnahmen 
enthalten die Roadmaps 2030 und 2045 maßnahmengestützte Ent-
wicklungspfade für eine nachhaltige urbane Mobilität in der Stadt für 
Morgen. Sie tragen dazu bei, die Klimaschutz- und Nachhaltigkeits-
ziele Deutschlands und der EU bis zum Jahr 2045 zu erreichen.

Roadmaps 2030 und 2045
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Ökologisches Entlastungspotenzial
Die Maßnahme reduziert Emissionen (Luftschadstoffe, Treibhausgase, Lärm) bzw. 
negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit sehr deutlich.
Die Maßnahme reduziert Emissionen bzw. negative Auswirkungen auf die Umwelt und 
die menschliche Gesundheit spürbar.
Die Maßnahme bewirkt keine ökologische Entlastung.

Die Maßnahme erhöht Emissionen bzw. negative Auswirkungen auf die Umwelt und die 
menschliche Gesundheit spürbar.
Die Maßnahme erhöht Emissionen bzw. negative Auswirkungen auf die Umwelt und die 
menschliche Gesundheit sehr deutlich.

Ökologisches Entlastungspotenzial
Die Maßnahme reduziert Emissionen (Luftschadstoffe, Treibhausgase, Lärm) bzw. 
negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit sehr deutlich.
Die Maßnahme reduziert Emissionen bzw. negative Auswirkungen auf die Umwelt und 
die menschliche Gesundheit spürbar.
Die Maßnahme bewirkt keine ökologische Entlastung.

Die Maßnahme erhöht Emissionen bzw. negative Auswirkungen auf die Umwelt und die 
menschliche Gesundheit spürbar.
Die Maßnahme erhöht Emissionen bzw. negative Auswirkungen auf die Umwelt und die 
menschliche Gesundheit sehr deutlich.

Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte
Die Maßnahme erhöht öffentliche Einnahmen bzw. reduziert öffentliche Ausgaben sehr 
deutlich.
Die Maßnahme erhöht öffentlichen Einnahmen bzw. reduziert öffentliche Ausgaben 
spürbar.
Die Maßnahme wirkt sich nicht auf die öffentlichen Haushalte aus.

Die Maßnahme reduziert, zumindest kurzfristig, öffentliche Einnahmen bzw. erhöht 
öffentliche Ausgaben spürbar.
Die Maßnahme reduziert, zumindest kurzfristig, öffentliche Einnahmen bzw. erhöht 
öffentliche Ausgaben sehr deutlich.

Auswirkungen auf die privaten Haushalte
Die Maßnahme erhöht private Einnahmen bzw. reduziert private Ausgaben sehr deut-
lich.
Die Maßnahme erhöht private Einnahmen bzw. reduziert private Ausgaben spürbar.

Die Maßnahme wirkt sich nicht auf die privaten Haushalte aus.

Die Maßnahme reduziert, zumindest kurzfristig, private Einnahmen bzw. erhöht private 
Ausgaben spürbar.
Die Maßnahme reduziert, zumindest kurzfristig, private Einnahmen bzw. erhöht private 
Ausgaben sehr deutlich.

Auswirkungen auf die Unternehmen
Die Maßnahme verbessert die wirtschaftliche Situation der Unternehmen und deren 
Wettbewerbsfähigkeit sehr deutlich.
Die Maßnahme verbessert die wirtschaftliche Situation der Unternehmen und deren 
Wettbewerbsfähigkeit spürbar.
Die Maßnahme wirkt sich nicht auf die wirtschaftliche Situation der Unternehmen aus.

Die Maßnahme verschlechtert, zumindest kurzfristig, die wirtschaftliche Situation der 
Unternehmen und deren Wettbewerbsfähigkeit spürbar.
Die Maßnahme verschlechtert, zumindest kurzfristig, die wirtschaftliche Situation der 
Unternehmen und deren Wettbewerbsfähigkeit sehr deutlich.

Umsetzbarkeit, Skalierbarkeit
Die Maßnahme ist schnell umsetzbar und skalierbar bzw. die auftretenden Hürden 
sind einfach zu lösen.
Die Maßnahme ist eher schnell umsetzbar bzw. die auftretenden Hürden sind eher 
einfach zu lösen.
Die Maßnahme ist grundsätzlich umsetzbar und skalierbar.

Die Maßnahme ist, zumindest kurzfristig, eher schwierig umsetzbar bzw. die auftreten-
den Hürden sind eher schwer zu lösen.
Die Maßnahme ist, zumindest kurzfristig, schwierig umsetzbar bzw. die auftretenden 
Hürden sind schwer zu lösen.

Sicherung einer MIV-unabhängigen Mobilität
Die Maßnahme trägt deutlich zur Sicherung einer MIV-unabhängigen Mobilität bei.

Die Maßnahme trägt spürbar zur Sicherung einer MIV-unabhängigen Mobilität bei.

Die Maßnahme trägt nicht zur Sicherung einer MIV-unabhängigen Mobilität bei.

Die Maßnahme erschwert, zumindest kurzfristig, die Sicherung einer MIV-unabhängi-
gen Mobilität.
Die Maßnahme erschwert, zumindest kurzfristig, die Sicherung einer MIV-unabhängi-
gen Mobilität deutlich.
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Das Forschungsprojekt untersuchte die folgenden 
Maßnahmen zur nachhaltigen Stadtmobilität und zum 
Parkraummanagement:

Im Themenbereich Verkehrsinfrastruktur 
und -angebot wurden fünf Maßnahmen 
nutzwertanalytisch bewertet:

1. Innenstädte autoarm gestalten: Mit Fußgängerzo-
nen und Zufahrtsbeschränkungen für Kraftfahrzeuge 
lassen sich Innenstädte autoarm gestalten. Werden 
Parkmöglichkeiten umgewidmet, schafft dies Ver-
kehrsinfrastrukturen für nachhaltige Verkehrsmittel, 
z. B. Radabstellanlagen, und wertet den öffentli-
chen Raum auf. Die Kfz-Parkmöglichkeiten werden 
gesammelt an den Innenstadtrand verlagert.

2. Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur ausbauen: 
Das Fuß- bzw. Radwegenetz werden ausgebaut und 
verbessert sowie Lücken geschlossen. Dazu gehört 
es, sichere, möglichst überdachte Radabstellanla-
gen und eine geeignete Ladeinfrastruktur in aus-

reichender Anzahl bereitzustellen. Radleihsysteme 
werden erweitert und um neue Angebote ergänzt. 
Nutzergruppenspezifische Marketingkampagnen 
unterstützen den Ausbau der Rad- und Fußverkehr-
sinfrastruktur.

3. Öffentliches Verkehrsangebot ausbauen: Zusätz-
lich zum Ausbau des Verkehrsnetzes und der dazu-
gehörigen Infrastruktur stehen neue Tarifkonzepte, 
die Taktverdichtung und die Schließung zeitlicher 
Bedienungslücken im Fokus. Die Verkehrsunterneh-
men erhöhen die Barrierefreiheit von Haltestellen 
und setzen umweltfreundliche Fahrzeuge, vor allem 
Elektrobusse, ein. Flexible Angebotsformen wie 
On-Demand-Verkehre und weitere nachhaltige Mo-
bilitätsangebote ergänzen das Angebot und werden 
über Mobilitätsstationen miteinander verknüpft. Die 
Echtzeit-Informationsbereitstellung sowie das Ticke-
ting sind einfach und nutzergerecht, die Tarife sind 
transparent und richten sich nach den Mobilitätsbe-
dürfnissen der Bürgerinnen und Bürger.

Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtmobilität

Attraktive öffentliche Mobilitätsangebote fördern eine 
nachhaltigere Stadtmobilität.
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4. Carsharing-Angebote etablieren: Stationsba-
sierte Carsharing-Angebote mit Elektrofahrzeugen 
ergänzen das öffentliche Verkehrsangebot und sind 
über Mobilitätsstationen räumlich verknüpft. Der 
verkehrsmittelübergreifende Vertrieb stellt eine 
kundenfreundliche Buchung und Bezahlung sicher. 
Dadurch entstehen mehr Verkehrswegeketten.

5. Multimodale Mobilitätsplattformen einführen: 
Mit multimodalen Mobilitätsplattformen lassen 
sich Mobilitätsoptionen bündeln und vernetzen. Die 
Kommunikation ist transparent, kundenorientiert 
und verkehrsträgerübergreifend. Informationen 
stehen in Echtzeit zur Verfügung, die Buchungs- und 
Abrechnungssysteme sind integriert und kunden-
freundlich. Insbesondere leicht nutzbare Smart-
phone-Apps dienen als Schnittstelle zwischen den 
einzelnen Mobilitätsangeboten.

Im Themenbereich Siedlungsstruktur und 
-entwicklung sowie Stadt- und Regionalpla-
nung wurden vier Maßnahmen bewertet:

1. Autoarme und autofreie Wohnquartiere entwi-
ckeln: Im Fokus stehen Wohnkonzepte, die eine 
Mobilität unabhängig vom MIV ermöglichen, sowie 
MIV-freie Quartiere. Die noch erforderlichen Park-
möglichkeiten sind am Quartiersrand gebündelt. 
Der öffentliche Raum bleibt umweltfreundlichen 
Verkehrsmitteln vorbehalten und bietet eine hohe 
Aufenthalts- und Lebensqualität.

2. Stadt-, Verkehrs- und Umweltplanung integrie-
ren: Eine integrierte Stadt-, Verkehrs- und Umwelt-
planung berücksichtigt die starken Wechselwirkun-
gen zwischen der Stadt- und Verkehrsentwicklung 
und die damit verbundenen Umweltauswirkungen. 
Dazu werden kompakte, funktionsgemischte Sied-
lungsstrukturen und ein erweiterter Umweltverbund 
aus öffentlichem und nichtmotorisiertem Verkehr 
kombiniert. Im Bestand geht es um die verträgliche 
Nachverdichtung/Innenentwicklung an bestehen-
den ÖPNV- bzw. SPNV-Achsen. Die Planungsver-
antwortlichen vermeiden großräumige Infrastruk-
turmaßnahmen im ÖPNV bzw. SPNV abseits der 
kompakten Siedlungsstrukturen, um eine weitere 
Zersiedlung zu verhindern. Ein kleinräumiges, dich-
tes ÖPNV-Netz stellt sicher, dass Versorgungsein-
richtungen, Ausbildungsstätten, Arbeitsplätze usw. 
erreichbar sind.

3. Nachhaltige, interkommunale Gewerbegebie-
te schaffen: Gewerbegebiete sind mit Blick auf 
den Personen- und Güterverkehr dann nachhaltig, 
wenn sie mit dem Umweltverbund gut erreichbar 
sind. Um den Flächenverbrauch und die negativen 
Auswirkun gen auf die Umwelt zu minimieren sowie 
den gesamt wirtschaftlichen Nutzen zu erhöhen, 
sollten mehre re Kommunen, soweit möglich, Ge-
werbegebiete gemeinsam planen, realisieren und 
vermarkten. Denn dafür, dass sich Unternehmen 
ansiedeln, ist die Standortqualität einer gesamten 
Region relevant, nicht die einer einzelnen Stadt 
bzw. Kommune.

4. Flächen für Mikro-Depots bereitstellen: Mik-
ro-Depots vereinfachen es, umweltfreundliche und 
emissionsfreie Transportmittel wie Lastenräder 
und fußläufige Transporthilfen im Güterverkehr 
einzusetzen. Idealerweise nutzen mehrere Kurier-, 
Express- und Paket-Dienstleister (KEP-Dienstleister) 
diese Mikro-Depots gemeinsam. Hierfür können die 
Städte Flächen ausweisen bzw. Sondernutzungs-
genehmigungen erteilen. Neben den dauerhaften 
Mikro-Depots lassen sich temporäre Mikro-Depots 
einrichten, um beispielsweise Nachfragespitzen zur 
Weihnachtszeit zu bedienen.

Die Nutzwertanalyse bewertete zwei Maßnah-
men im Themenbereich technologische Ent-
wicklungen und Projektförderung:

1. Intelligentes Verkehrsmanagement einführen: 
Ein intelligentes Verkehrsmanagement nutzt Ver-
kehrsdaten und Algorithmen, um den Verkehrsfluss 
verkehrsabhängig in Echtzeit zu steuern. Diese 
Optimierung minimiert die Umweltbelastungen. Ein 
solches Verkehrsmanagement nutzt insbesondere 
statistische und dynamische Verkehrsdaten wie die 
Anzahl an Fahrzeugen pro Stunde und die Durch-
schnittsgeschwindigkeit pro Fahrspur, Fahrzeugda-
ten wie die Fahrzeugklasse sowie Umweltdaten wie 
die Emissionen von Luftschadstoffen. Die Steuerung 
erfolgt aktuell unter anderem über Lichtsignalanla-
gen und dynamische Anzeigetafeln.

2. Elektrische bzw. umweltfreundliche Fahrzeug-
flotten einsetzen und fördern: Mit Vorgaben zu 
den Fahrzeugen und den maximal zulässigen Emis-
sionen bei der Vergabe öffentlicher Verkehrsleis-
tungen lässt sich steuern, wie stark der öffentliche 
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Verkehr, Kommunen und Unternehmen elektrische 
bzw. umweltfreundliche Fahrzeugflotten einsetzen. 
Dazu ist es erforderlich, auch die Fahrzeugdisposi-
tionssysteme zu optimieren. Zudem bietet es sich 
an, Emissionsgrenzwerte bzw. Emissionsklassen 
zu verschärfen, oder es werden von vornherein nur 
Elektrofahrzeuge zugelassen. Zumindest für die 
kommenden Jahre ist es empfehlenswert, Fördervor-
haben ein- bzw. weiterzuführen.

Im Themenbereich Ökonomische Rahmen-
bedingungen und Instrumente wurden zwei 
Maßnahmen bewertet:

1. ÖPNV-Angebot mit Umlagefinanzierung/ 
ÖPNV-Drittnutzerfinanzierung ausweiten: Zu den 
umlagefinanzierten Ansätzen zählen beispielsweise 
allgemeine ÖPNV-Beiträge in Form von Bürger-
tickets. Die Drittnutzerfinanzierung bindet zum 
Beispiel Arbeitgeber, den Einzelhandel oder Veran-
stalter in die Finanzierung des öffentlichen Ver-
kehrsangebots ein. Grundsätzlich geht es darum, 
weitere Nutznießer des Verkehrsangebots in dessen 
Finanzierung einzubeziehen, weil ein hochwertiges 
öffentliches Verkehrsangebot auch ihnen viele Vor-
teile bietet. Dazu gehören zum Beispiel Mobilitätssi-
cherung sowie die Emissions- und Staureduzierung. 
Eingenommene Gelder sollten dazu dienen, das 
ÖPNV-Angebot auszubauen.

2. Infrastrukturnutzungsbeiträge erheben: Zu den 
Infrastrukturnutzungsbeiträgen zählt insbeson-
dere das flächendeckende Parkraummanagement 
mit einer stringenten lokalen Parkraumpolitik 
und -bewirtschaftung. Dies internalisiert externe 
Parkkosten, weil die bisherigen Parkgebühren die 
tatsächlichen Kosten der Flächennutzung nicht 
abbilden. Ein weiterer Ansatz ist es, eine Citymaut 
(temporär) einzuführen. Sie sollte stadtspezifisch 
ausgestaltet sein – räumlich, zeitlich sowie fahr-
zeug- und schadstoffklassenbezogen. Zudem gilt 
es, potenzielle Zersiedelungstendenzen sowie die 
Belastungen einkommensschwacher Haushalte zu 
berücksichtigen.

Die Maßnahmen für eine nachhaltige Stadt-
mobilität enthalten auch eine Maßnahme 
im Themenbereich politische und rechtliche 
Rahmenbedingungen:

Geschwindigkeits- und Zufahrtsbeschränkungen 
ausweisen nach Anpassung des Straßenverkehrs-
rechts: Die Begrenzungen umfassen die (temporäre) 
Einführung von Tempo 30 im Stadtgebiet bzw. in allen 
Wohngebieten sowie (temporäre) Zufahrtsbegren-
zungen in umwelt- und städtebaulich sensible Stadt-
gebiete. Dies gilt insbesondere für Lastkraftwagen. 
Diese Begrenzungen erhöhen die Verkehrssicherheit 
und reduzieren die Treibhausgas-, Luftschadstoff- 
und Lärmemissionen. Gleichzeitig ist es erforderlich, 
nachhaltige Mobilitätsalternativen zu fördern und 
beispielsweise die Fuß- und Radinfrastruktur auszu-
bauen.

Einschränkungen des MIV sind 
unumgänglich, um die Mobilität 
in den Städten nachhaltiger zu 
gestalten.



27

Tabelle 10

Nutzwertanalyse der Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtmobilität

Maßnahme ökologisches 
Entlastungs-
potenzial

Auswirkun-
gen auf die
öffentlichen
Haushalte

Auswirkun-
gen auf die
privaten 
Haushalte

Auswirkun-
gen auf die
Unternehmen

Umsetzbar-
keit, Skalier-
barkeit

Sicherung 
einer MIV-
unabhängi-
gen Mobilität

Verkehrsinfrastruktur und -angebot

Gestaltung autoarmer  
Innenstädte

Ausbau der Rad- und  
Fußverkehrsinfrastruktur

Ausbau des öffentlichen  
Verkehrsangebots

Etablierung von Carsharing- 
Angeboten

Einführung multimodaler 
Mobilitätsplattformen

Siedlungsstruktur und -entwicklung sowie Stadt- und Regionalpla nung

Entwicklung autoarmer und 
autofreier Wohnquartiere

Integration von Stadt-,  
Verkehrs- und Umweltplanung

Schaffung nachhaltiger, inter-
kommunaler Gewerbegebiete

Bereitstellung von Flächen  
für Mikro-Depots

Technologische Ent wicklungen und Projektförderung

Einführung eines intelligenten 
Verkehrsmanagements

Einsatz elektrischer bzw. 
umweltfreundlicher Fahrzeug-
flotten und deren Förderung

Ökonomische Rahmen bedingungen und Instrumente

Umlagefinanzierung/ 
ÖPNV-Drittnutzerfinanzierung
(für Angebotsausweitung)

Erhebung von Infrastruktur-
nutzungsbeiträgen

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen

Ausweisung von Geschwindig-
keits- und Zufahrtsbeschrän-
kungen nach Anpassung des 
Straßenverkehrsrechts
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Im Themenbereich Ökonomische Instrumente 
wurden vier Maßnahmen bewertet:

1. „Kostenwahrheit“ beim Arbeitgeberparken 
schaffen: Das Parken an der Arbeitsstätte ist ein 
wichtiger Ansatzpunkt für eine nachhaltigere Stadt-
mobilität. Bislang nutzen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer häufig kostenlose Stellplätze. Eine 
„Kostenwahrheit“ beim Arbeitgeberparken zu schaf-
fen, kann eine Abgabe für private, von Arbeitgebern 
zur Verfügung gestellte Parkplätze umfassen. Alter-
nativ können die Arbeitgeber ihren Beschäftigten 
einen finanziellen Anreiz gewähren, wenn sie auf 
einen zur Verfügung gestellten Stellplatz verzichten, 
zum Beispiel als Auszahlung oder Jobticket für den 
öffentlichen Verkehr. Ergänzend sollten Arbeitgeber 
geeignete Fahrradabstellanlagen sowie weitere 
Infrastruktur, die das Rad als Verkehrsmittel von/
zur Arbeit attraktiv machen (z. B. Umkleiden und 
Duschen), in ausreichender Anzahl bereitstellen. 
Arbeitgeber profitieren von einem geringeren Stell-
platzbedarf und senken damit Kosten.

2. (Finanzielle) Anreize für Fahrgemeinschaften 
setzen: Arbeitgeber bieten Fahrgemeinschaften 
beim kostenpflichtigen Arbeitgeberparken reduzier-
te Parkgebühren an. Oder die Fahrgemeinschaften 
erhalten alternativ (Wert-)Gutscheine, z. B. für 

lokale Mobilitätsdienstleistungen oder den lokalen 
Einzelhandel. Arbeitgeber reservieren außerdem 
(temporär) ausgewählte Parkmöglichkeiten aus-
schließlich für Fahrgemeinschaften. (Unternehmen-
sinterne) Plattformen helfen, Fahrgemeinschaften 
zu bilden.

3. Parkstände flexibel bepreisen: Um das Parkver-
halten und damit indirekt das Verkehrsverhalten 
insgesamt effizient zu steuern, werden Parkstände 
räumlich und zeitlich variabel bepreist. Die Prei-
se gelten dabei jeweils für einzelne Straßen und 
können somit auch in einem kleinräumigen Umfeld 
deutlich variieren. Preise, die im Tagesverlauf je 
nach Auslastung variieren, haben ebenfalls eine 
starke Steuerungswirkung. Für die Auslastung 
definieren die Verantwortlichen Zielkorridore und 
passen die Preise mehrmals im Jahr an, abhängig 
von der tatsächlichen Auslastung. Ergänzend dazu 
bietet es sich an, Preise nach Parkstandgröße zu dif-
ferenzieren. Dies motiviert dazu, kleinere Fahrzeuge 
stärker zu nutzen.

4. Nutzergruppendifferenzierte Bewirtschaftungs-
formen etablieren: Wird eine Höchstparkdauer 
von zum Beispiel zwei Stunden eingerichtet und auf 
Anwohnerparkausweise und Kurzparkzonen verzich-
tet, kann dies die Parkchancen für Kundinnen und 

Maßnahmen zum Parkraummanagement
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sern. Das Bewohnerparken in Wohngebieten wiede-
rum erhöht die Parkchancen für Bewohnerinnen und 
Bewohner und verlagert Pendler- bzw. Besucherver-
kehre. In Gebieten mit hohem Parkdruck zwischen 
verschiedenen konkurrierenden Nutzergruppen 
– Bewohnerinnen und Bewohner, Kundinnen und 
Kunden oder Pendlerinnen und Pendlern – bieten 
sich Mischpark-Modelle an. Exklusive Parkstände 
und/oder geringere Parkgebühren fördern spezielle 
Mobilitätsformen wie Carsharing oder Elektrofahr-
zeuge (temporär).

Die Nutzwertanalyse im Themenbereich  
Digitalisierung umfasste fünf Maßnahmen:

1. Daten erfassen und -analysieren: Neben der 
digitalen Parkflächenerfassung bzw. der Digitali-
sierung analoger Informationen über Parkflächen 
in der Stadt erfassen Sensoren auf Parkplätzen, wie 
die Menschen diese nutzen. Diese Informationen 
zum Bestand und zur Auslastung von Parkplätzen 
dienen als Planungsgrundlage für ein intelligentes 
und digitales Parkraummanagement.

2. Digitale Parkraumüberwachung schaffen: Die 
Parkplatzbuchung und -abrechnung erfolgt kom-
plett digital. Das gilt ebenso für die Parkraumüber-
wachung mit Scan-Autos. Diese erfassen die auf 
den Parkständen geparkten Fahrzeuge bzw. deren 
Nummernschilder und gleichen sie mit den digitalen 
Parkscheinen für die betreffende Parkzone ab. Hat 
das Fahrzeug auf dem jeweiligen Parkstand keinen 
digitalen Parkschein, verhängt das Ordnungsamt 
ein Verwarnungs- bzw. Bußgeld für das Falschpar-
ken.

3. Informationssysteme für effiziente Parkvor-
gänge etablieren und mit einschränkenden 
Maßnahmen kombinieren: „Smart Parking“ 
ermöglicht es, Parkmöglichkeiten aufzufinden, zu 
reservieren und zu bezahlen. Dank Sensoren an 
den Parkmöglichkeiten erhalten die Fahrerinnen 
und Fahrer in Echtzeit Informationen zum nutzbaren 
Parkangebot. Sie wählen und reservieren eine freie 
Parkmöglichkeit, dann leiten sie digitale Anzeigen 
im öffentlichen Raum oder Smartphone-Apps zum 
Ziel. Das vereinfacht das Parken und macht den MIV 
insgesamt attraktiver. Einschränkende Maßnahmen 
wie höhere Parkgebühren oder weniger Parkmög-
lichkeiten vermeiden dadurch hervorgerufene 
Mehrverkehre.

4. Kombinierte Buchung bzw. Abrechnung von 
Parkmöglichkeiten und Ladeinfrastruktur etab-
lieren: Nutzerfreundliche, kombinierte Buchungen 
und Abrechnungen von Parkmöglichkeiten und 
Ladesäulen über eine Schnittstelle unterstützen den 
Ausbau der Elektromobilität. Zumindest temporär 
bieten sich reduzierte Parkgebühren für Elektro-
fahrzeuge an. Zeitlich gestaffelte Tarife für Elektro-
fahrzeuge mit ansteigenden Parkgebühren nach der 
(erwarteten bzw. tatsächlichen) Ladezeit vermeiden, 
dass Ladesäulen länger als nötig blockiert bleiben.

5. Innovative Mobilitätsformen stärker einbinden: 
Reservierte Parkstände für Sharing- oder Carpoo-
ling-Fahrzeuge an den Mobilitätsknoten stellen 
multimodale Wegeketten sicher. Die Sharing- bzw. 
Pooling-Fahrzeuge und die erforderlichen Parkmög-
lichkeiten lassen sich digital buchen und abrech-
nen, zum Beispiel über eine multimodale Mobilitäts-
plattform mit Schnittstellen zwischen den einzelnen 
Verkehrsmitteln.

Im Themenbereich Rechtliche und konzepti-
onelle Instrumente wurden acht Maßnahmen 
bewertet:

1. Stellplatzpflicht für Kraftfahrzeuge abschaffen 
und Stellplatzobergrenzen bzw. Stellplatzver-
bote ermöglichen: In den meisten Bundesländern 
besteht (noch) eine Stellplatzpflicht beim Gebäu-
deneubau. Stellen Bauträger die vorgeschriebene 
Anzahl an Stellplätzen nicht bereit, müssen sie 
einen Ablösebetrag für den Stellplatz zahlen. Eine 
vorgeschlagene Maßnahme sieht vor, die Kfz-Stell-
platzpflicht vollständig abzuschaffen. Ausnahmen 
sind Stellplätze für bestimmte Personen, wie bei-
spielsweise körperlich eingeschränkte Menschen. 
Ergänzend sollte den Kommunen durch den Gesetz-
geber die Einführung von Stellplatzhöchstgrenzen 
bzw. Stellplatzverboten ermöglicht werden, um 
die Errichtung von Stellplätzen zu steuern bzw. zu 
reglementieren. Um die Mobilität hin zum Umwelt-
verbund zu verlagern, sollten Planungsverantwort-
liche gleichzeitig attraktive Mobilitätsalternativen, 
zum Beispiel einen hochwertigen ÖPNV-Anschluss, 
schaffen bzw. ausbauen. Notwendig ist es zudem, 
eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung 
einzuführen und generell Parkplätze im öffentlichen 
Raum abzubauen, damit Fahrzeughalterinnen und 
-halter das private Parken nicht in den öffentlichen 
Raum verlagern.
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2. Stellplätze reduzieren durch Beratungsangebo-
te: Die Reduzierung von Stellplätzen erfolgt in erster 
Linie freiwillig. Stellplätze lassen sich effizienter 
nutzen, wenn die bestehenden privaten Parkmög-
lichkeiten im Sinne eines Stellplatz-Sharing Dritten 
zur Verfügung stehen. Eigentümerinnen und Eigen-
tümer erzielen so Zusatzeinnahmen. Erstrebenswert 
ist es auch, bestehende Stellplätze bei Nutzungser-
weiterungen im Zuge von Baubewilligungsverfahren 
anzurechnen, für den Fall, dass die Kfz-Stellplatz-
pflicht noch nicht abgeschafft ist. Da die öffentliche 
Hand auf die Kooperationsbereitschaft der privaten 
Stellplatzbesitzerinnen und -besitzer angewiesen 
ist, spielen (informelle) Beratungsangebote eine 
zentrale Rolle. Städte sollten daher entsprechende 
Beratungsangebote für die Stellplatzeigentümerin-
nen und -eigentümer bereitstellen.

3. Öffentliche Parkmöglichkeiten reduzieren 
und verlagern: Hierbei geht es darum, Parkstän-
de konsequent zu reduzieren und diese Flächen 
umzunutzen, beispielsweise für breitere Fußwege, 
die Rad- und ÖPNV-Infrastruktur sowie für attraktive 
Aufenthalts- und Grünflächen. Dabei bieten sich 
auch autofreie (Fußgänger-)Zonen, Fahrradstraßen 
und Begegnungszonen an. Das reduziert Parkmög-
lichkeiten und verlagert sie räumlich konzentriert in 
Parkhäuser und -garagen.

4. Öffentliche Straßen im Einklang mit den (Lan-
des-)Straßengesetzen (teil-)entwidmen bzw. 
umwidmen: Mit einer (Teil-)Entwidmung verliert 
eine Straße oder ein Teil einer Straße ihre Eigen-
schaft als öffentliche Straße und kann umgenutzt 
bzw. umgestaltet werden. Dies schließt bestimmte 
Verkehrsarten aus und schafft etwa Fahrradstraßen 
(mit Linienbusbetrieb) oder Begegnungs- und Fuß-
gängerzonen. Dies schränkt den MIV ein und fördert 
nachhaltige Mobilitätsalternativen.

5. Parkraumbewirtschaftungs- und Bewohner-
parkzonen ausweiten: Indem Parkraumbewirt-
schaftungs- und Bewohnerparkzonen Parkgebühren 
erhalten, die die tatsächlichen Kosten des Parkens 
widerspiegeln, werden die externen Kosten des 
Verkehrs internalisiert. Für Nicht-Bewohnerinnen 
und -Bewohner macht dies zudem den MIV unattrak-
tiver. Dabei erhöhen die Städte die Gebühren für die 
Bewohnerparkausweise deutlich und passen sie an 
die realen Kosten an.

6. Verwarn- und Bußgelder für unzulässiges Par-
ken und Halten erhöhen: Der Gesetzgeber hat die 
Verwarn- und Bußgelder mit der jüngsten Novelle 
des Bußgeldkatalogs zwar erhöht, für unzulässi-
ges Parken und Halten sind sie im europäischen 
Vergleich aber weiterhin niedrig. Diese Maßnahme 
gleicht Verwarn- und Bußgelder an das Preisniveau 
in anderen europäischen Ländern wie Dänemark, 
den Niederlanden oder Norwegen an. Ergänzend 
müssen Kommunen stärker kontrollieren, damit 
Verwarnungs- und Bußgelder auch wirklich abschre-
ckend wirken.

7. Bau von Fahrradabstellanlagen in den Bauord-
nungen der Länder verpflichtend vorsehen: In 
vielen Landesbauordnungen bzw. (kommunalen) 
Stellplatzsatzungen sind bislang noch keine Vorga-
ben zu den Fahrradabstellanlagen definiert. Wenn in 
allen Baugebieten Fahrradabstellanlagen in aus-
reichender Anzahl, Dimensionierung und Qualität 
(Sicherheit, Überdachung, Ladeinfrastruktur, Lage) 
und in unmittelbarer Wohn- und Arbeitsplatznähe 
gebaut werden müssen, fördert dies eine MIV-unab-
hängige Mobilität.

8. Carsharing-Parkmöglichkeiten verbessern: 
Stationsbasiertes Carsharing ist eine attraktive 
Ergänzung zum öffentlichen Verkehr in einem multi-
modalen Mobilitätsangebot. Diese Maßnahme sieht 
vor, Carsharing-Parkstände im öffentlichen Raum für 
stationsbasierte Carsharing-Angebote auszuweisen, 
ggf. auch nach Anbietern getrennt. Um dies bei Stra-
ßen, die in der Baulast der Länder bzw. Kommunen 
stehen, umzusetzen, müssen die Bundesländer ihre 
Landesstraßengesetze um Regeln zur Sondernut-
zung für stationsbasiertes Carsharing ergänzen.

Nutzwertanalytische Betrachtung der Maß-
nahmen zum Parkraummanagement

Bei den Maßnahmen zum Parkraummanagement 
bergen insbesondere die Maßnahmen „Reduzierung 
und Verlagerung von öffentlichen Parkmöglichkeiten“ 
sowie „Ausweitung von Parkraumbewirtschaftungs- 
und Bewohnerparkzonen“ ein besonders großes öko-
logisches Entlastungspotenzial und/oder sie können 
einen besonders großen Beitrag zur Sicherung einer 
MIV-unabhängigen Mobilität leisten.
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Tabelle 11

Nutzwertanalytische Betrachtung der Maßnahmen zum Parkraummanagement

Maßnahme ökologisches 
Entlastungs-
potenzial

Auswirkun-
gen auf die
öffentlichen
Haushalte

Auswirkun-
gen auf die
privaten 
Haushalte

Auswirkungen 
auf die
Unternehmen

Umsetzbar-
keit, Skalier-
barkeit

Sicherung 
einer MIV-
unabhängi-
gen Mobilität

Ökonomische Instrumente

„Kostenwahrheit“ beim 
Arbeitgeberparken

(Finanzielle) Anreize für 
Fahrgemeinschaften

Flexible Bepreisung von 
Parkständen

Nutzergruppendifferenzierte 
Bewirtschaftungsform

Digitalisierung 

Datenerfassung und -analyse

Digitale Parkraum überwa-
chung

Informationssysteme für 
effiziente Parkvorgänge in 
Kombination mit einschrän-
kenden Maßnahmen

Kombinierte Buchung bzw. 
Abrechnung von Parkmöglich-
keiten und Ladeinfrastruktur

Einbindung von innovativen 
Mobilitätsformen

Rechtliche Instrumente

Abschaffung der Stellplatz-
pflicht für Kraftfahrzeuge und 
Ermöglichung von Stellplatz- 
obergrenzen bzw. Stellplatz-
verboten

Beratungsangebote zur Redu-
zierung von Stellplätzen

Reduzierung und Verlagerung 
von öffentlichen Parkmöglich-
keiten

(Teil-)Entwidmung und 
Umwidmung von öffentlichen 
Straßen im Einklang mit den 
(Landes-)Straßengesetzen

Ausweitung von Parkraum-
bewirtschaftungs- und Be-
wohnerparkzonen

Weitere Erhöhung der Ver-
warnungs- und Bußgelder 
für unzulässiges Parken und 
Halten

Verpflichtung zum Bau von 
Fahrradabstellanlagen in den 
Bauordnungen der Länder

Angebot von Carsharing-
Parkmöglichkeiten
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Roadmaps 2030 und 2045

Die Analyseergebnisse verdeutlichen: Bis zum Jahr 
2045 müssen Bundes-, Landes- und Kommunalpoli-
tik, Verwaltung und Unternehmen die verschiedenen 
Maßnahmen konsequent vorantreiben, aufeinander 
abstimmen und erweitern, um die Klima- und Um-
weltziele Deutschlands und der EU zu erreichen. Die 
damit verbundenen Herausforderungen lassen sich 
nur meistern, wenn die Verantwortlichen so früh wie 
möglich mit der Umsetzung beginnen und die dafür 
erforderlichen Kompetenzen und Akteursnetzwerke 
möglichst rasch aufbauen.

Die im Vorhaben erarbeiteten Roadmaps bis zum Jahr 
2045, mit dem Jahr 2030 als Zwischenschritt, stellen 
umfassend dar, welche Maßnahmen für eine nachhal-
tige Stadtmobilität erforderlich sind. Sie zeigen auch 
auf, in welcher Reihenfolge und Ausprägung Verant-
wortliche sie umsetzen sollten und welchen Beitrag 
die politisch Verantwortlichen jeweils leisten müssen. 
Um die ambitionierten Klimaschutzziele zu erreichen, 
sind bereits die kommenden Jahre entscheidend –be-
reits der Zwischenschritt im Jahr 2030 ist wegweisend 
für eine erfolgreiche Mobilitätswende.

Tabelle 12

Übersicht über die Roadmaps im Themenbereich Verkehrsinfrastruktur und -angebot

Maßnahme Zwischenschritt 2030 Ziel 2045

Gestaltung 
autoarmer  
Innenstädte

• hochwertige Erreich-
barkeit der Innenstädte 
mit dem Umweltver-
bund

• autofreie Innenstadt- 
bereiche in allen 
Städten

• hochwertig gestaltete öffentliche Räume mit attraktiven Grün- und Freiflächen 
sowie Außengastronomie

• Zugang nur per ÖPNV, zu Fuß oder per Fahrrad auf separaten Radwegen
• Lieferverkehr per Elektrofahrzeug oder Lastenrad
• sichere und geschützte Radabstellanlagen mit Ladeinfrastruktur in den Innen-

städten
• Kfz-Parkmöglichkeiten gebündelt am Innenstadtrand in Parkbauten
• Einsatz elektrischer Kleinfahrzeuge zur Sicherung der Mobilität körperlich ein-

geschränkter Personen

Ausbau der Rad- 
und Fußverkehrs- 
infrastruktur

• Lückenschluss im 
städtischen Fuß- bzw. 
Radwegenetz

• fußgängergerechte  
Ausgestaltung der  
Querungsbereiche

• Erreichbarkeit aller Verkehrsziele in den Städten zu Fuß und per Fahrrad
• sichere und geschützte Radabstellanlagen mit Ladeinfrastruktur an den Zielor-

ten
• dichtes Angebot an Sitzgelegenheiten zum Verweilen im Fußverkehrsnetz
• Fuß- und Radverkehr mit Priorität gegenüber dem MIV an Querungsbereichen
• Angebot von Radleihsystemen

Ausbau des 
öffentlichen
Verkehrsange-
bots

• räumliche und zeitliche 
Erweiterung sowie 
Aufwertung des ÖPNV

• deutschlandweite  
Buchung und Abrech-
nung der Mobilitäts-
angebote über eine 
digitale Plattform

• hochfrequente ÖPNV-Erschließung des gesamten Stadtgebiets
• Hauptachsenbedienung mit schienengebundenen Angeboten oder Schnell-

bussen in hoher Taktung
• abseits der Hauptachsen Bereitstellung flexibler Angebotsformen zu allen 

Tageszeiten
• ÖPNV mit Priorität gegenüber dem MIV
• barrierefreie Haltestellen und Fahrzeuge
• Echtzeit-Bereitstellung aller Informationen zum Mobilitätsangebot und 

deutschlandweite Buchung
• Verkehrsmittelübergreifende, nutzerspezifische MaaS-Angebote über mobiles 

Ticketing
• Betrieb vollständig elektrisch mit Strom (oder Wasserstoff) aus regenerativen 

Quellen

Etablierung von 
Carsharing- 
Angeboten

• Einbindung stations- 
basierter Carsharing- 
Angebote in ÖPNV

• deutschlandweite 
Buchung und Abrech-
nung über eine digitale 
Plattform

• vollständige Integration stationsbasierter Carsharing-Angebote in das ÖP-
NV-Angebot und die Tarifstruktur

• flächendeckende Carsharing-Angebote als Zubringerverkehre zum öffentli-
chen Verkehrsangebot abseits der ÖPNV-Achsen

• Betrieb vollständig elektrisch mit Strom (oder Wasserstoff) aus regenerativen 
Quellen

Einführung 
multimodaler
Mobilitäts-
plattformen

• Buchung und Abrech-
nung über eine digitale 
Plattform

• Einbeziehung multi- 
modaler Wegeketten 
im Sinne einer nahtlo-
sen Mobilität

• Bündelung aller Mobilitätsangebote einer Stadt in einer digitalen, multimoda-
len Mobilitätsplattform

• Bereitstellung aller mobilitätsbezogenen Informationen in Echtzeit
• Bezahlung für gesamte Mobilität bzw. Wegekette und nicht für einzelne 

Tickets
• Check-In/Be-In und Check-Out/Be-Out-System mit Bestpreisgarantie
• Integration der Mobilitätsangebote in anderen deutschen Städten und Regionen

Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtmobilität
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Tabelle 13

Übersicht über die Roadmaps im Themenbereich Siedlungsstruktur und -entwicklung sowie Stadt- und Regi-
onalplanung

Tabelle 14

Übersicht über die Roadmaps im Themenbereich Technologische Entwicklungen und Projektförderung

Maßnahme Zwischenschritt 2030 Ziel 2045

Entwicklung
autoarmer und 
autofreier Wohn-
quartiere

• gute Erreichbarkeit aller 
neuen Wohnquartiere mit 
dem Umweltverbund

• autoarme Gestaltung aller 
neuen Wohnquartiere

• autofreie Gestaltung neuer Wohnquartiere
• Umnutzung der Verkehrsflächen in Bestandsquartieren
• hochwertig gestaltete öffentliche Räume mit attraktiven Grün- und Freiflächen 

sowie Außengastronomie
• Erschließung aller Wohnquartiere mit dem ÖPNV und Anschluss an die restli-

che Stadt über ein dichtes Rad- und Fußwegenetz
• Lieferverkehr per Elektrofahrzeug oder Lastenrad
• Kfz-Parkmöglichkeiten gebündelt am Quartiersrand in Parkbauten
• Einsatz elektrischer Kleinfahrzeuge zur Sicherung der Mobilität körperlich 

eingeschränkter Personen

Integration von 
Stadt-, Verkehrs- 
und Umweltpla-
nung

• wo sinnvoll, funktionsge-
mischte Nachverdichtung 
im Fokus der Siedlungs-
entwicklung

• hochwertiges Umwelt-
verbundangebot bei 
Neuerschließungen

• Sicherstellung eines hochwertigen Umweltverbundangebots bei jeder Sied-
lungsentwicklung

• Nachverdichtung im Bestand entlang bestehender ÖPNV-/SPNV-Achsen
• Schaffung kompakter Siedlungsstrukturen im Rahmen der Nachverdichtung
• Sicherstellung einer Funktionsmischung aus Wohnen, Arbeiten, Versorgung 

und Freizeit

Schaffung nach-
haltiger, inter-
kommunaler
Gewerbegebiete

• hochwertiges Umweltver-
bundangebot bei neuen 
Gewerbegebieten

• Prüfung der Kooperati-
onspotenziale für regio-
nale Gewerbegebiete

• hochwertige Erschließung aller Gewerbegebiete mit umweltverträglichen 
Verkehrsmitteln beim Personen- und Güterverkehr

• interkommunale/regionale Abstimmung der Strategie zur wirtschaftlichen 
Entwicklung einer Region

• nach Möglichkeit Erweiterung bzw. Umnutzung der bestehenden Gewerbe-
gebiete vor der Ausweisung neuer Gewerbegebiete

Bereitstellung 
von Flächen für 
Mikro-Depots

• Bereitstellung von dauer-
haften sowie temporären 
Flächen für Mikro-Depots

• gemeinsame Nutzung der 
Mikro-Depots von mehre-
ren KEP-Dienstleistern

• Bereitstellung von dauerhaften sowie temporären Flächen für Mikro-Depots 
in allen Städten

• verkehrsgünstige Positionierung der Mikro-Depots an den Außenbereichen 
der (Kern-)Städte

• Abwicklung aller Kurier-, Express- und Paketlieferungen über das Netz an 
von mehreren KEP-Dienstleistern gemeinsam genutzten Mikro-Depots

• KEP-Verkehr auf der letzten Meile mit elektrischen Lastenrädern oder elekt-
rischen Kleinfahrzeugen

Maßnahme Zwischenschritt 2030 Ziel 2045

Einführung
eines intelligen-
ten Verkehrsma-
nagements

• Implementierung eines 
intelligenten Verkehrs-
managements in allen 
Städten

• konsequenter Vorrang 
des ÖPNV sowie des Rad- 
und Fußverkehrs  
an Kreuzungen

• Steuerung des gesamten Verkehrsflusses in allen Städten über ein intelligen-
tes Verkehrsmanagement

• Verkehrsdatenerfassung und -verarbeitung in Echtzeit 
• Vermeidung einer Überlastung der Verkehrsinfrastrukturen durch Steuerung 

des Verkehrs
• konsequenter Vorrang des ÖPNV sowie des Rad- und Fußverkehrs an allen 

Kreuzungen

Einsatz elektri-
scher bzw. um-
weltfreundlicher
Fahrzeugflotten

• Beschaffung ausschließ-
lich von E-Fahrzeugen 
für alle öffentlichen 
Fahrzeugflotten 

• Betrieb mit Strom  
(oder Wasserstoff) aus  
regenerativen Quellen

• vollständige Elektrifizierung der Fahrzeugflotten des öffentlichen Verkehrs 
und der weiteren Fahrzeugflotten der öffentlichen Hand

• Betrieb mit Strom (oder Wasserstoff) aus regenerativen Quellen
• vollständige Elektrifizierung der Fahrzeugflotten der Unternehmen durch die 

Vorgabe einer (lokal) emissionsfreien Mobilität in den Städten
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Tabelle 15

Übersicht über die Roadmaps im Themenbereich Ökonomische Rahmenbedingungen und Instrumente

Tabelle 16

Übersicht über die Roadmaps im Themenbereich Politische und rechtliche Rahmenbedingungen

Tabelle 17

Übersicht über die Roadmaps im Themenbereich Ökonomische Instrumente

Maßnahme Zwischenschritt 2030 Ziel 2045

„Kostenwahr-
heit“ beim Ar-
beitgeberparken

• Beratungsangebot der Städte 
für die Unternehmen

• Umsetzung der „Kostenwahr-
heit“ von vielen Unternehmen

• Städte unterstützen die Unternehmen bei der Umsetzung der Maßnah-
men zur „Kostenwahrheit“ beim Arbeitgeberparken 

• Unterstützung in Form von organisatorischen und technischen Beratungs-
angeboten sowie durch Fördermittel im Sinne einer Anschubfinanzierung

(Finanzielle) An-
reize für Fahrge-
meinschaften

• Beratungsangebot der Städte 
für die Unternehmen

• konsequente Förderung der 
Fahrgemeinschaften von 
Unternehmen

• Städte unterstützen die Unternehmen bei der Einführung von Anreizen 
für Fahrgemeinschaften

• Unterstützung in Form von organisatorischen und technischen Bera-
tungsangeboten

Flexible Be-
preisung von 
Parkständen

• technische, rechtliche und 
organisatorische Rahmenbe-
dingungen sichergestellt

• Einführung in vielen Pilot-
städten

• flexible Bepreisung von Parkständen im Zuge des Parkraummanage-
ments

• Preisanstiege in Nachfragespitzen zur Vermeidung einer Überlastung 
der noch vorhandenen Parkstände und um zum Umstieg auf den Um-
weltverbund zu motivieren

• regelmäßige Preisanpassungen, um den Verkehr gezielt zu steuern

Nutzergruppen-
differenzierte
Bewirtschaf-
tungsform

• Parkgebührensenkung für 
spezielle Mobilitätsformen 
wie Carsharing oder E-Fahr-
zeuge 

• Ausweitung der nutzer-
gruppendifferenzierten 
Bewirtschaftungsformen und 
Gebührenerhöhung

• nutzergruppenspezifisches Parkraummanagement in den Städten
• konsequente Einrichtung von Kurzparkzonen in Einzelhandelsnähe, 

falls nicht bereits erfolgt
• Bewohnerparkzonenerweiterung in Verbindung mit einer deutlichen 

Gebührenerhöhung, um die tatsächlichen Kosten für das Parken abzu-
bilden 

• Ausweisung von Parkständen für geteilte Mobilitätsformen
• Bevorrechtigung von Elektrofahrzeugen nicht mehr erforderlich

Maßnahme Zwischenschritt 2030 Ziel 2045

Umlagefinan-
zierung/ÖP-
NV-Drittnutzerfi-
nanzierung (für 
Angebotsauswei-
tung)

• Einführung ergänzender 
Finanzierungsinstrumente 
rechtlich möglich

• Einführung in vielen Pilotstäd-
ten

• Einführung weiterer Instrumente, um einen hochwertigen ÖPNV zu finan-
zieren

• direkte finanzielle Beteiligung aller Einwohnerinnen und Einwohner 
durch Bürgertickets

• Beteiligung weiterer Nutznießer an der ÖPNV-Finanzierung (etwa Arbeit-
geber, Einzelhandel oder Veranstalter) über Gebühren 

Erhebung von
Infrastrukturnut-
zungsbeiträgen

• flächendeckendes Parkraum-
management in den Kern-
städten

• deutlicher Anstieg der Park-
gebühren

• an den tatsächlichen Kosten für das Parken orientierte, hohe Gebühren, 
flächendeckendes Parkraummanagement in den Kernstädten 

• Verwendung der Einnahmen, um den Umweltverbund zu stärken
• Ausbau des öffentlichen Verkehrsangebots sowie der Rad- und Fußver-

kehrsinfrastruktur als Voraussetzung
• Einführung einer Citymaut in den (dichten) Kernstädten zur Internalisie-

rung der externen Kosten des Verkehrs 

Maßnahme Zwischenschritt 2030 Ziel 2045

Ausweisung von 
Geschwindigkeits- 
und Zufahrtsbe-
schränkungen 
nach Anpassung 
des Straßenver-
kehrsrechts

• Tempo 30 als Regelgeschwin-
digkeit in vielen Pilotstädten

• Pkw-einfahrtsbeschränkte 
Bereiche und Pkw-Sammel-
parkmöglichkeiten am Rand

• Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in allen Städten
• Schrittgeschwindigkeit bzw. Tempo 20 als Höchstgeschwindigkeit in 

ausgewählten Bereichen
• Zufahrtsbeschränkungen für private Pkw in umwelt- und städtebaulich 

sensible Bereiche sowie in die Innenstädte und Wohnquartiere

Maßnahmen zum Parkraummanagement
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Tabelle 18

Übersicht über die Roadmaps im Themenbereich Digitalisierung

Maßnahme Zwischenschritt 2030 Ziel 2045

Datenerfassung und 
-analyse

• technische, rechtliche und 
organisatorische Rahmenbe-
dingungen sichergestellt

• Ausstattung des Großteils 
der Parkstände mit Sensoren 
in vielen Pilotstädten 

• Ausstattung der Parkstände und Straßen mit Sensoren in allen Städ-
ten, um Verkehrsverhalten zu erfassen

• Nutzung der in Echtzeit gewonnenen Informationen zur Verkehrssteu-
erung und zur weiteren Verkehrsplanung

Digitale Parkrau-
müberwachung

• technische, rechtliche und 
organisatorische Rahmen-
bedingungen sichergestellt

• vollständig digitale Park-
platzbuchung und -abrech-
nung möglich

• vollständig digitale Parkplatzbuchung und -abrechnung in allen Städ-
ten

• deutlicher Rückgang des zu überwachenden Parkraums durch den 
starken Bedeutungsverlust des MIV im Vergleich zu heute 

Informationssysteme 
für effiziente Park-
vorgänge, kombiniert 
mit einschränkenden 
Maßnahmen

• Einführung des „Smart Par-
king“ als Standard in vielen 
Pilotstädten 

• deutliche Reduktion der 
Parkmöglichkeiten

• Einführung des „Smart Parking“ als Standard in allen Städten 
• durch den starken Bedeutungsverlust des MIV im Vergleich zur 

heutigen Situation deutlicher Rückgang des zu überwachenden 
Parkraums 

• Abdeckung der tatsächlichen Kosten für das Parken durch die Park-
gebühren an den verbleibenden Parkmöglichkeiten

Kombinierte
Buchung bzw.
Abrechnung von Park-
möglichkeiten und 
Ladeinfrastruktur

• kombinierte Buchung und 
Abrechnung in allen Städten 
möglich

• bedarfsgerechte Ladeinfra-
struktur in allen Städten

• vollständige Integration der Nutzung und Abrechnung der Ladeinfra-
struktur in das „Smart Parking“ 

• reduzierte Parkgebühren für Elektrofahrzeuge nicht mehr erforder-
lich

Einbindung von 
innovativen 
Mobilitätsformen

• Parkmöglichkeiten speziell 
für Sharing oder Carpooling- 
Fahrzeuge an zentralen 
Mobilitätsknotenpunkten/
Haltestellen 

• Buchung und Abrechnung 
über digitale Plattform

• durch den starken Bedeutungsverlust des MIV im Vergleich zur 
heutigen Situation deutlicher Rückgang des zu überwachenden 
Parkraums 

• Ausweisung der verbleibenden Parkstände vorrangig für geteilte 
Mobilitätsformen, insbesondere an den Mobilitätsknoten

• Integration innovativer Mobilitätsformen in das „Smart Parking“- 
System
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Tabelle 19

Übersicht über die Roadmaps im Themenbereich Rechtliche und konzeptionelle Instrumente

Maßnahme Zwischenschritt 2030 Ziel 2045

Ausweitung von 
Parkraumbewirtschaf-
tungs- und Bewohner-
parkzonen

• Ausweitung der Möglichkeiten 
zur Anordnung von Parkraum- 
bewirtschaftungs- und Bewoh-
nerparkzonen

• deutlicher Gebührenanstieg

• Ausweitung der Möglichkeiten zur Anordnung von Parkraumbe-
wirtschaftungs- und Bewohnerparkzonen jeweils im gesamten  
Stadtgebiet

• Erweiterung in Verbindung mit einer den tatsächlichen Kosten für 
das Parken entsprechenden Gebührenerhöhung

Abschaffung der 
Stellplatzpflicht für 
Kraftfahrzeuge und 
Ermöglichung von 
Stellplatzobergrenzen 
bzw. Stellplatzver-
boten

• Abschaffung der Kfz-Stell-
platzpflicht, zumindest bei 
Wohnbauprojekten (bei gleich-
zeitiger Sicherstellung eines 
hochwertigen ÖPNV-Anschlus-
ses)

• Ermöglichung von Stellplatz-
höchstgrenzen bzw. Stell-
platzverboten, zumindest bei 
Wohnprojekten

• vollständige Abschaffung der Kfz-Stellplatzpflicht in allen Bundes-
ländern in Verbindung mit einer flächendeckenden Parkraumbe-
wirtschaftung (bei gleichzeitiger Sicherstellung eines hochwerti-
gen ÖPNV-Anschlusses)

• differenzierte Stellplatzvorgaben nach Gebiets- und Siedlungs- 
typen sowie Verfügbarkeit von umweltfreundlichen Mobilitäts- 
alternativen

• Ermöglichung von Stellplatzhöchstgrenzen bzw. Stellplatz- 
verboten

Beratungsangebote 
zur Reduzierung von 
Stellplätzen

• Beratungsangebot der Städte 
für die Stellplatzeigentümerin-
nen und -eigentümer

• Stellplatz-Sharing in den Städ-
ten

• Unterstützung der Unternehmen durch die Städte bei der  
effizienteren Nutzung der Stellplätze

• Unterstützung in Form von organisatorischen und technischen 
Beratungsangeboten

• Stellplatz-Sharing für die verbleibenden autonomen Pkw

Reduzierung und 
Verlagerung von 
öffentlichen Parkmög-
lichkeiten

• kontinuierliche Reduktion der 
Anzahl an Parkständen

• verschiedene autofreie Zonen 
in den Städten

• hochwertig gestalteter öffentlicher Raum mit attraktiven  
Grün- und Freiflächen sowie Außengastronomie

• Kfz-Parkmöglichkeiten gebündelt in Parkbauten

(Teil-)Entwidmung 
und Umwidmung von 
öffentlichen Straßen 
im Einklang mit den 
(Landes-)Straßenge-
setzen

• Fahrradstraßen (mit/ohne 
Linienbusbetrieb) in vielen 
Pilotstädten

• Prüfung der Potenziale zur 
(Teil-)Entwidmung öffentlicher 
Straßen

• Begrenzung des Verkehrsraums für den klassischen MIV auf die 
Hauptverkehrsachsen

• Verkehrsraum abseits der Hauptverkehrsachsen vorrangig dem 
Umweltverbund vorbehalten

• (Teil-)Entwidmung und Umnutzung öffentlicher Straßen in vielen 
Städten, z. B. als Grün- und Erholungsflächen

• Fahrradstraßen (mit/ohne Linienbusbetrieb) als fester Bestand-
teil des Stadtbildes

Weitere Erhöhung der 
Verwarnungs- und 
Bußgelder für unzu-
lässiges Parken und 
Halten

• deutliche Erhöhung der  
Kontrolldichte

• weiterer Anstieg der Verwar-
nungs- und Bußgelder

• deutliche Erhöhung und konsequente Umsetzung der Verwar-
nungs- und Bußgelder

• direkte Navigation zu freien Parkmöglichkeiten durch das  
„Smart Parking“

Verpflichtung zum Bau 
von Fahrradabstellan-
lagen in den Bauord-
nungen der Länder

• Verpflichtung zum Bau von 
Fahrradabstellanlagen ein-
schließlich anspruchsvoller 
Qualitätsvorgaben

• Verpflichtung zum Bau von Fahrradabstellanlagen in allen Bun-
desländern in der jeweiligen Bauordnung verankert

• Definition anspruchsvoller Qualitätsvorgaben, unter Berücksich-
tigung des Sicherheitsbedarfs von E-Bikes und dem Platzbedarf 
von Lastenrädern

Angebot von Carsha-
ring-Parkmöglich-
keiten

• Netz an Parkmöglichkeiten für 
stationsbasiertes Carsharing

• insbesondere an zentralen 
Mobilitätsknotenpunkten/ 
Haltestellen

• flächendeckende Bereitstellung von Carsharing-Angeboten als 
Zubringerverkehre zum öffentlichen Verkehrsangebot abseits der 
ÖPNV-Achsen

• Ausweisung der verbleibenden Parkstände vorrangig für geteilte 
Mobilitätsformen
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Die Roadmaps basieren auf der Annahme, dass heute 
beobachtbare bzw. antizipierbare gesellschaftliche 
und technologische Entwicklungen wie erwartet 
eintreten. Allerdings ist der Prognosehorizont lang. 
Deshalb ist es wahrscheinlich, dass unvorhergese-
hene Ereignisse und Entwicklungen sowie insbeson-
dere gesellschaftliche und technologische Trends 
das zukünftige Mobilitätsverhalten weiter verändern 
werden. Daher werden die für die Umsetzung der 
Roadmaps verantwortlichen Personen immer wieder 
gefordert sein, die darin enthaltenen Maßnahmen 
dynamisch an diese Entwicklungen anzupassen. 

Die folgenden Szenarien verdeutlichen, wie sich 
diese möglichen Entwicklungen auf den städtischen 
Verkehr und die identifizierten Maßnahmen auswir-
ken werden. Diese Szenarien berücksichtigen die 
folgenden aufeinander aufbauenden Zukunftsbilder:

1. „Beschleunigter digitaler Wandel“,
2. „Stadt der kurzen Wege (Lokalität und  

  Regionalität)“,
3. „Nachhaltigkeitsorientierte Gesellschaft“.

Diese Szenarien verfolgen explizit nicht das Ziel, 
die zukünftigen Entwicklungen treffgenau vorher-
zusagen. Vielmehr sollen sie die verantwortlichen 
Personen dafür sensibilisieren, die Situation, die 
Mobilitätsbedürfnisse und die Rahmenbedingungen 
kontinuierlich genau zu analysieren.

Szenario „Beschleunigter digitaler Wandel“

In diesem möglichen Zukunftsbild läuft der digitale 
Wandel noch schneller ab als bisher. Bereits bis zum 
Jahr 2030 sind deutliche technologische Veränderun-
gen zu erwarten, die das Mobilitätsangebot und das 
Mobilitätsverhalten stark beeinflussen werden.

Gesellschaftliche Trends

Arbeit und Ausbildung: Im Zuge des beschleunigten 
digitalen Wandels wird das Arbeiten im Büro oder 
in der Bildungseinrichtung und damit der tägliche 
Pendelverkehr spürbar unwichtiger. Die Beschäftig-
ten, denen das möglich ist, erledigen einen Großteil 
ihrer Arbeit von zu Hause oder einem Ort ihrer Wahl. 
Berufliche Fahrten werden dadurch seltener, aber län-
ger. Weil Geschäftstermine meist virtuell stattfinden, 
entfallen Reisen.

Wohnen und Siedlungsstruktur: Die Veränderun-
gen bei Arbeit und Ausbildung entlasten unter an-
derem die Kernstädte. Viele Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer müssen seltener ins Büro und zu Ge-
schäftsterminen reisen und wohnen daher lieber im 
städtischen Umland oder im ländlichen Raum vor. An 
den (neuen) Wohnorten ist die Verknüpfung zwischen 
Wohnen und digitalem Arbeiten zentral. Viele Arbeit-
geber müssen weniger Bürokapazitäten bereitstellen. 
Damit sind auch Verlagerungen an weniger zentrale 
Standorte verbunden.

Werte, Lebensstile und Konsumverhalten: Viele 
Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen mieten 
lieber, als Eigentum zu besitzen. Auch im Mobilitäts-
sektor wird im Sinne eines „Everything as a Service“ 
präferiert, eine Dienstleistung zu nutzen, statt Ver-
kehrsmittel zu besitzen. Insbesondere Flatrate-An-
gebote sind dabei wichtig. Weil die Nutzerinnen und 
Nutzer zum Teil deutlich unterschiedliche Bedürfnis-
se haben, rücken individuelle Angebote weiter in den 
Fokus. Dabei dominiert der elektronische (Online-)
Handel die konsumorientierte Gesellschaft. In der 
Folge nehmen Lieferverkehre weiter stark zu.

Mobilitätsbedürfnisse: Die Bürgerinnen und Bürger 
erwarten zunehmend flexible Mobilitätsangebote, 
die ihre jeweiligen Bedürfnisse erfüllen. Diese un-

Szenarien und Zukunftsbilder
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terscheiden sich im Laufe des Tages stark, weshalb 
multimodale Wegeketten zentral sind. Die Nutzerin-
nen und Nutzer der Mobilitätsangebote erwarten ein 
durchgehendes Serviceangebot, mit dem sie ihre 
tägliche Mobilität möglichst einfach gestalten kön-
nen. Insgesamt steht hierbei im Fokus, den Verkehr 
zu verbessern.

Technologische Trends

Kommunikation und Vernetzung: Der beschleu-
nigte digitale Wandel ermöglicht eine umfangreiche 
intelligente Vehicle-to-Everything (V2X)-Kommunika-
tion- und Vernetzung der einzelnen Verkehrsteilneh-
merinnen und -teilnehmer, sowohl im Straßenverkehr 
als auch im (schienengebundenen) öffentlichen Ver-
kehr. Dadurch ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, 
um den MIV und die Auslastung im ÖPNV dynamisch 
zu steuern und um vollständig vernetzte verkehrsträ-
gerübergreifende Mobilitätsangebote und -plattfor-
men zu schaffen.

Verkehrsinfrastruktur: In diesem Zusammenhang 
sind ÖPNV- und MIV-Infrastrukturen stark vernetzt. 
Die Infrastrukturen sind deutlich effizienter ausgelas-
tet. Das bietet großes Potenzial, um Mobilitätsange-
bote zu verbessern, zu vernetzen und auszubauen.

Künstliche Intelligenz: Die technologischen 
Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz schaffen 
vielfältige Möglichkeiten, um die Verkehrsplanung 
und die Betriebssteuerung in den Verkehrsunterneh-
men zu optimieren. Mit Big Data lassen sich im Sinne 
einer „Predictive Society“ präzise Vorhersagen zum 
Mobilitätsverhalten und zum Verkehrsaufkommen 
machen. Das verbessert die Kapazitätssteuerung der 
Infrastruktur sowie die Effizienz und Zuverlässigkeit 
der Mobilitätsangebote, insbesondere im ÖPNV. Auch 
die Instandhaltung kann vorausschauend und damit 
(kosten-)effizienter geschehen.

Elektromobilität: Der beschleunigte digitale Wandel 
führt dazu, dass ab dem Jahr 2030 nur noch elektri-
sche Neufahrzeuge auf den Markt kommen. Bis zum 
Jahr 2045 wird sogar der gesamte Verkehr vollständig 
elektrisch abgewickelt.

Autonomes Fahren: Die fünf Stufen des vollautoma-
tisierten Fahrens reichen von Stufe 0, bei der aus-
schließlich der Fahrer bzw. die Fahrerin das Fahrzeug 
steuert, bis Stufe 5, bei der das System während der 

gesamten Fahrt komplett selbst steuert, sodass kein 
Fahrer bzw. keine Fahrerin mehr erforderlich ist. Als 
Vorstufe dieses autonomen Fahrens ist beim vollau-
tomatisierten Fahren in Stufe 4 in einem definierten 
Anwendungsfall ein Fahrer bzw. eine Fahrerin nicht 
erforderlich. In dem Zukunftsbild „Beschleunigter 
digitaler Wandel“ ist das vollautomatisierte Fahren 
im Level 4 im Jahr 2030 zumindest bei systemeigener 
Infrastruktur (zum Beispiel Autobahnen) möglich und 
bei Neufahrzeugen umgesetzt. Und bis zum Jahr 2045 
wird schließlich das autonome Fahren im Level 5 
eingeführt, zunächst insbesondere im MIV. Im ÖPNV 
liegt der Schwerpunkt am Anfang auf den vollautoma-
tisierten bzw. autonomen Achsen-Zubringerverkeh-
ren sowie auf den Sammelverkehren in räumlichen 
und zeitlichen Randgebieten.

Szenario „Stadt der kurzen Wege (Lokalität 
und Regionalität)“

In diesem möglichen Zukunftsbild spielen die The-
men Lokalität und Regionalität bei den Bürgerinnen 
und Bürgern eine wichtige Rolle. Dies ist verbunden 
mit dem Wunsch nach einer Stadt der kurzen Wege 
und den entsprechenden nahräumlichen Mobilitäts-
bedürfnissen.

Gesellschaftliche Trends

Arbeit und Ausbildung: Weil das Lokalitäts- und 
Regionalitätsbedürfnis in diesem Zukunftsbild steigt, 
sind Funktionen stärker gemischt. Insbesondere die 
Trennung zwischen Wohnen und Arbeiten ist deutlich 
aufgebrochen. Dadurch entstehen unter anderem ver-
mehrt „Coworking Spaces“ abseits der Kernstädte. 
Dies verändert den berufsbedingten Verkehr stark. 
Pendelverkehre und Dienstfahrten finden seltener 
statt, mitunter legen Beschäftigte dabei aber längere 
Einzelwege zurück, weil sie weiter von ihrem Arbeits-
orten entfernt wohnen. 

Wohnen und Siedlungsstruktur: Alltägliches erle-
digen die Menschen vorwiegend im Quartier bzw. im 
näheren Wohnumfeld. Dies reduziert unter anderem 
den Bedarf an Verkehrsflächen für den fließenden 
und ruhenden Verkehr. Im Sinne einer Verknüpfung 
von Wohnen und Mobilität müssen attraktive Mobili-
tätsangebote in unmittelbarer Wohnnähe vorhanden 
sein, zum Teil auch als Bestandteil des Wohnkon-
zepts bei Mehrparteienhäusern, zum Beispiel  
Sharing-Angebote oder Lademöglichkeiten.
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Werte, Lebensstile und Konsumverhalten: In der 
„Stadt der kurzen Wege“ nimmt der Konsum loka-
ler bzw. regionaler Dienstleistungen und der Bezug 
lokaler bzw. regionaler Produkte deutlich zu. Damit 
wird die lokale bzw. regionale Identität wichtiger, das 
Gemeinschaftsgefühl steigt und der Begriff „Heimat“ 
gewinnt an Bedeutung. Die Bürgerinnen und Bürger 
genießen die Vorzüge eines urbanen Lebens.

Mobilitätsbedürfnisse: Die nahräumliche Mobilität 
im Quartier, insbesondere mit dem E-Bike bzw. (Las-
ten-)Fahrrad, zu Fuß oder mit flexiblen bedarfsgerech-
ten öffentlichen Verkehrsmitteln, wird wichtiger. Die 
Alltagsmobilität in den städtischen Räumen erfolgt 
weitgehend MIV-frei. Zudem sind Stadt und (Um-)Land 
stärker vernetzt. Insgesamt verlagert sich der Verkehr 
vom MIV zu nachhaltigen Mobilitätsformen.

Technologische Trends

Kommunikation und Vernetzung: Im möglichen 
Zukunftsbild „Stadt der kurzen Wege (Lokalität und 
Regionalität)“ entstehen digitalisierte smarte Quar-
tiere, in denen die Menschen (Dienst-)Leistungen 
digital anbieten und nutzen. Dazu gehören Behörden-
gänge, die sich online von zu Hause aus erledigen 
lassen. Durch die umfangreiche Kommunikation und 
Vernetzung werden Mobilitätsbedürfnisse nutzer-
gruppengerecht abgestimmt und gebündelt.

Verkehrsinfrastruktur: In der „Stadt der kurzen 
Wege“ sind die kleinteiligen Verkehrsinfrastrukturen, 
insbesondere Rad- und Fußverkehrsinfrastrukturen, 
in hoher Qualität zentral. Der ruhende Verkehr ist 
weitgehend gebündelt und an die Quartiersränder 
verlagert. Dadurch lässt sich der öffentliche Raum 
vielfach umnutzen und aufwerten.

Künstliche Intelligenz: Mit künstlicher Intelligenz 
lassen sich einzelne Wege und ganze Wegeketten 
weiter deutlich optimieren, um die nahräumliche 
Mobilität zu stärken. KI vereinfacht es zudem, die 
verschiedenen Mobilitätsbedürfnisse und die daraus 
folgenden Verkehrswege zu bündeln.

Elektromobilität: Insbesondere für die Nah- bzw. 
Mikromobilität bieten elektrische Antriebe vielfältige 
Möglichkeiten, um den Verkehr effizienter und nach-
haltiger zu gestalten. In der „Stadt der kurzen Wege“ 
legen die Menschen ihre alltäglichen Wege vorwie-
gend zu Fuß und mit elektrischen (Lasten-)Fahrrädern 

oder Kleinfahrzeugen zurück. Konsequenterweise 
dürfen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor nicht mehr 
in die Kernstädte bzw. in sensible Bereiche fahren.

Autonomes Fahren: Die Umstellung auf vollauto-
matisierte bzw. autonome Verkehre erfolgt zunächst 
insbesondere bei der nahräumlichen Mobilität. Dies 
gilt für den bedarfsgerechten Sammel- und Quar-
tiersverkehr im ÖPNV, den verbleibenden MIV sowie 
den Güter- und Lieferverkehr.

Szenario „Nachhaltigkeitsorientierte Gesell-
schaft“

In diesem möglichen Zukunftsbild legen die zukünfti-
gen Generationen bereits bis zum Jahr 2030, aber ins-
besondere bis zum Jahr 2045 einen deutlich größeren 
Wert auf einen nachhaltigen Lebensstil. Dies zeigt 
sich unter anderem im veränderten Konsum- und 
Mobilitätsverhalten.

Gesellschaftliche Trends

Arbeit und Ausbildung: In der „nachhaltigkeitsori-
entierten Gesellschaft“ nutzen die Menschen für die 
berufsbedingten Verkehre in erster Linie umweltscho-
nende Verkehrsmittel. Um die bestehenden Verkehrs-
spitzen abzumildern, passen insbesondere Bildungs-
einrichtungen die Anfangszeiten an bzw. stimmen 
sie aufeinander ab. Das Thema Nachhaltigkeit spielt 
bei den Unternehmen eine zentrale Rolle und wird 
auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer 
wichtiger, wenn sie sich für eine Arbeitsstelle ent-
scheiden.

Wohnen und Siedlungsstruktur: Die Siedlungs-
strukturen sowie die einzelnen Immobilien ermög-
lichen ein nachhaltigkeitsorientiertes Wohnen. 
Quartiere sind beispielsweise kompakt und funkti-
onsgemischt gestaltet und der Flächenverbrauch, 
auch für den Verkehr, ist minimiert. Damit sinkt der 
Stellplatzbedarf deutlich. Insgesamt nehmen die 
Menschen den öffentlichen Raum als attraktiven 
Lebensraum wahr und nutzen ihn auch so.

Werte, Lebensstile und Konsumverhalten: Die 
Menschen konsumieren vorwiegend lokale bzw. 
regionale Dienstleistungen und Produkte und fragen 
vor allem nachhaltige Dienstleistungen und Produkte 
nach. Im Sinne der Suffizienz geht es auch darum, we-
niger zu produzieren und zu konsumieren sowie eine 
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Kreislaufwirtschaft zu fördern, um den individuellen 
und gesellschaftlichen ökologischen Fußabdruck zu 
reduzieren. Ihre verbleibenden Fußabdrücke kompen-
sieren die Menschen weitgehend, beispielsweise mit 
Emissionsminderungsgutschriften/-zertifikaten.

Mobilitätsbedürfnisse: Die „nachhaltigkeitsori-
entierte Gesellschaft“ versucht, Verkehr soweit wie 
möglich zu vermeiden. Wenn Verkehr notwendig 
ist, bevorzugen die Menschen aktive Mobilitätsfor-
men, d. h. nichtmotorisierte Verkehrsmöglichkeiten, 
um möglichst nachhaltig mobil zu sein. Ergänzend 
nutzen sie öffentliche Verkehrsangebote. Der private 
Pkw-Besitz ist nur noch eine Randerscheinung.

Technologische Trends

Kommunikation und Vernetzung: In der „nachhal-
tigkeitsorientierten Gesellschaft“ besteht ein ausge-
prägtes Beteiligungs- und Vernetzungsinteresse, um 
Themen wie Umwelt- und Klimaschutz voranzutrei-
ben. Im Sinne eines nachhaltigen Lebensstils nutzen 
die Menschen Austauschplattformen zum effiziente-
ren Einsatz von Ressourcen und Mobilitätsangebo-
ten, beispielsweise zur Bündelung von Mobilitätsbe-
dürfnissen, intensiv. 

Verkehrsinfrastruktur: Die Bündelung der Mobili-
tätsbedürfnisse und der damit verbundene effiziente 
Verkehrsmitteleinsatz vermeiden den ruhenden 
Verkehr soweit wie möglich. Die verbleibenden er-
forderlichen Parkkapazitäten sind am Quartiersrand 
gebündelt. Damit einhergehend erfolgt der Rückbau 
bzw. die Umwidmung von Straßen, um den öffentli-
chen (Verkehrs-)Raum besser für nachhaltige Mobili-
tätsangebote und als Lebensraum zu nutzen.

Künstliche Intelligenz: Künstliche Intelligenz treibt 
den Einsatz bedarfsorientierter, nachhaltiger Verkeh-
re weiter voran. Diese machen den MIV überflüssig, 
weil auch der liniengebundenen ÖPNV verbessert ist, 
unter anderem mit einem größeren Angebot und mehr 
Komfort.

Elektromobilität: Die Energie, die es für den Ver-
kehr im Quartier braucht, stammt vorrangig aus 
dezentraler Eigenstromproduktion auf Ebene der 
Eigenheimbesitzer, der Wohnungs- bzw. Wohnungs-
baugesellschaften sowie ganzer Quartiere. Mit einem 
angepassten Mobilitätsverhalten vermeiden die 
Menschen Hochbedarfsspitzen beim Laden.

Autonomes Fahren: Die „nachhaltigkeitsorientierte 
Gesellschaft“ ist stark geprägt durch den Bedeu-
tungsverlust des eigenen Pkws. Der vollautomati-
sierte bzw. autonome ÖPNV ermöglicht eine flächen-
mäßige und zeitliche Ausweitung des nachhaltigen 
Mobilitätsangebots in hoher Taktung und Qualität.
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Fazit

Die vorgestellten Modellierungsergebnisse sowie die 
Roadmaps 2030 und 2045 für eine nachhaltige urba-
ne Mobilität in der Stadt für Morgen können Verant-
wortlichen als Grundlage dienen, um die Mobilitäts-
wende in den Städten zu gestalten. Die Analyse der 
Maßnahmenpakete zeigt unterschiedliche Ergebnisse 
hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl (bezogen auf den 
Modal Split in Personenkilometern):

Maßnahmenpaket A1, Stärkung des Umweltver-
bundes (ohne Radverkehr): Die Angebotsverbes-
serungen und Anreize im öffentlichen Verkehr, die 
Verbesserung des Fußverkehrs, die Integration neuer 
Mobilitätsformen sowie die Reduzierung des Straßen-
raums führen in Summe dazu, dass der öffentliche 
Verkehr stark zunimmt, während der MIV abnimmt.
Maßnahmenpaket A2, Stärkung des Radverkehrs und 
Tempo 30 im MIV: Ein verdichtetes Radwegenetzes in 
Kombination mit flächendeckend Tempo 30 außer auf 
Hauptstraßen steigert den Radverkehr deutlich, vor 
allem in denjenigen Beispielstädten, in denen er bis-
lang gering ausgeprägt ist. Gleichzeitig sinkt der MIV 
aber nur leicht, da Hauptstraßen von den Geschwin-
digkeitsbegrenzungen ausgeschlossen sind und in 
den meisten Wohngebieten ein solches Tempolimit 
bereits besteht.

Maßnahmenpaket B, Flächendeckende Parkraum-
bewirtschaftung (differenziert nach Gebietsty-
pen): Insbesondere durch die Reduzierung des 
Parkraums und durch die Parklizenzierung geht der 
MIV leicht zurück, während der gesamte Umweltver-
bund steigt. Der Gesamtverkehr nimmt dabei spürbar 
ab. Dieses Maßnahmenpaket wirkt sich am stärks-
ten auf die inneren und sonstigen dicht besiedelten 
Stadtviertel aus. Am Stadtrand und in weniger dicht 
besiedelten Wohngebieten ist seine Wirkung geringer.

Maßnahmenpaket C, Straßennutzungsgebühren 
und autofreie City: Beim Zusammenspiel aus Straßen-
nutzungsgebühren und autofreier City sinkt der MIV 
leicht und der gesamte Umweltverbund profitiert. Der 
Fuß- und Radverkehr steigt vor allem in den Beispiel-
städten mit bislang geringen Fuß- und Radverkehrsan-
teilen. Gleichzeitig nimmt der Gesamtverkehr ab.

Maßnahmenpaket D, Nachverdichtung der Städte: 
Durch die Erhöhung Einwohner- und Erwerbstätigen-

zahl in Städten im Sinne einer Nachverdichtung stei-
gen ÖV und Fahrradverkehr überproportional stark, 
der MIV steigt unterpropotional. Der Gesamtverkehr 
wächst deutlich. 

Auch die daran anknüpfende Analyse der kombi-
nierten Maßnahmenpakete lieferte aufschlussreiche 
Ergebnisse:

Kombiniertes Maßnahmenpaket 1: Die Kombina-
tion der Maßnahmenpakete A1, A2 und B verändert 
das Mobilitätsverhalten deutlich. Der MIV geht stark 
zurück. Davon profitiert insbesondere der ÖV, insbe-
sondere in Städten mit einem bislang niedrigeren An-
teil. Dasselbe gilt für den Fuß- und Radverkehr, deren 
Anteile aber deutlich geringer steigen als im ÖV. 

Kombiniertes Maßnahmenpaket 2: Bei der Kom-
bination der Maßnahmenpakete B und C gehen die 
Entwicklungen in dieselbe Richtung, sind jedoch 
schwächer ausgeprägt. Der Umweltverbund nimmt zu 
und insbesondere der Fußverkehr profitiert verhältnis-
mäßig stark. Gleichzeitig sinkt der MIV deutlich.

Kombiniertes Maßnahmenpaket 3: Durch die 
Kombination aller Maßnahmenpakete A1, A2, B, C 
und D partizipiert der gesamte Umweltverbund. Den 
starken Rückgang des MIV gleicht insbesondere der 
starke Anstieg des ÖV aus. Auch der Fuß- und Radver-
kehr wachsen in diesem kombinierten Maßnahmen-
paket deutlich.

Kombiniertes Maßnahmenpaket 4: Bei der Kom-
bination der Maßnahmenpakete A1, A2, B und D 
nimmt der Gesamtverkehr deutlich zu. Dabei profitiert 
der gesamte Umweltverbund, insbesondere der ÖV. 
Gleichzeitig sinkt der MIV stark, jedoch weniger als 
beim Kombinierten Maßnahmenpaket 3. 

Zusammenfassend ergeben sich aus den Betrachtun-
gen folgende zentrale Erkenntnisse: Mit den richtigen 
Maßnahmen lässt sich der Modal Split erheblich 
beeinflussen, vor allem zugunsten des ÖV und (etwas 
weniger) zugunsten des Fahrrads. Es reicht allerdings 
nicht, diese Verkehre attraktiver zu gestalten. Auch 
Restriktionen im Straßenverkehr sind erforderlich. 
Diese wirken sogar stärker als die Attraktivitäts-
steigerungen. Sie reduzieren die Mobilität insge-
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samt spürbar und erhöhen den Zeitaufwand für die 
Mobilität. Der Anteil des MIV lässt sich auf rund 
50 % begrenzen (kombiniertes Maßnahmenpaket 
3) gegenüber ca. 65 % in der Ausgangssituation. Zu 
beachten ist aber, dass sich diese Zuwächse im ÖV 
nur erreichen lassen, wenn Städte die Schieneninfra-
struktur (Stadt-/U-Bahn, Tram, S-Bahn) deutlich aus-
weiten. Dies erfordert allerdings viel Zeit und ist teuer. 
Auf dem Weg dahin können Zuwächse aber bereits 
durch den Ausbau des straßengebundenen ÖPNV mit 
(Klein-)Bussen erzielt werden.

Die Nutzwertanalyse der Maßnahmen zur nachhalti-
gen Stadtmobilität und zum Parkraummanagement 
zeigt: Die folgenden Maßnahmen haben ein beson-
ders großes ökologisches Entlastungspotenzial 
und/oder tragen besonders stark zur Sicherung 
einer MIV-unabhängigen Mobilität bei:
• „Ausbau der Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur“,
•	„Ausbau	des	öffentlichen	Verkehrsangebots“,
• „Entwicklung autoarmer und autofreier Wohnquar-

tiere“,
• „Integration von Stadt-, Verkehrs- und Umweltpla-

nung“,
• „Einsatz elektrischer bzw. umweltfreundlicher Fahr-
zeugflotten	und	deren	Förderung“,

•	„Umlagefinanzierung/ÖPNV-Drittnutzerfinanzierung	
(für Angebotsausweitung)“,

• „Erhebung von Infrastrukturnutzungsbeiträgen“,
•	„Reduzierung	und	Verlagerung	von	öffentlichen	

Parkmöglichkeiten“ sowie
• „Ausweitung von Parkraumbewirtschaftungs- und 

Bewohnerparkzonen“ 

Die Maßnahmen können einzeln nur begrenzt zur 
Mobilitätswende beitragen. Für sie müssen alle vor-
gestellten Maßnahmen und Maßnahmenpakete in 
Form von klar ausgerichteten Roadmaps 2030 und 
2045 zusammenspielen. 

Bei den Maßnahmen zur nachhaltigen Stadtmobilität 
gehören hierzu:

Verkehrsinfrastruktur und -angebot: Gestaltung 
autoarmer Innenstädte, Ausbau der Rad- und Fußver-
kehrsinfrastruktur,	Ausbau	des	öffentlichen	Verkehr-
sangebots, Etablierung von Carsharing-Angeboten 
sowie Einführung multimodaler Mobilitätsplattformen

Siedlungsstruktur und -entwicklung sowie Stadt- 
und Regionalplanung: Entwicklung autoarmer und 
autofreier Wohnquartiere, Integration von Stadt-, Ver-
kehrs-	und	Umweltplanung,	Schaffung	nachhaltiger,	
interkommunaler Gewerbegebiete sowie Bereitstel-
lung von Flächen für Mikro-Depots

Technologische Entwicklungen und Projektför-
derung: Einführung eines intelligenten Verkehrs-
managements, Einsatz elektrischer bzw. umwelt-
freundlicher	Fahrzeugflotten,	Umlagefinanzierung/
ÖPNV-Drittnutzerfinanzierung	(für	Angebotsauswei-
tung) sowie Erhebung von Infrastrukturnutzungsbei-
trägen

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen: 
Ausweisung von Geschwindigkeits- und Zufahrtsbe-
schränkungen nach Anpassung des Straßenverkehrs-
rechts

Diese werden ergänzt um Maßnahmen zum Parkraum-
management:

Ökonomische Instrumente: „Kostenwahrheit“ beim 
Arbeitgeberparken,	(finanzielle)	Anreize	für	Fahrge-
meinschaften,	flexible	Bepreisung	von	Parkständen	
sowie	nutzergruppendifferenzierte	Bewirtschaf-
tungsform

Digitalisierung: Datenerfassung und -analyse, 
digitale Parkraumüberwachung, Informationssyste-
me	für	effiziente	Parkvorgänge	in	Kombination	mit	
einschränkenden Maßnahmen, kombinierte Buchung 
bzw. Abrechnung von Parkmöglichkeiten und Ladeinf-
rastruktur sowie Einbindung von innovativen Mobili-
tätsformen

Rechtliche und konzeptionelle Instrumente:  
Abschaffung	der	Stell	platzpflicht	für	Kraftfahrzeuge	
und Ermöglichung von Stellplatzobergrenzen bzw. 
Stellplatzverboten, Beratungsangebote zur Reduzie-
rung von Stell plätzen, Reduzierung und Verlagerung 
von	öffent	lichen	Parkmöglichkeiten,	(Teil-)Entwid-
mung	und	Umwidmung	von	öffentlichen	Straßen	
im Einklang mit den (Landes-)Straßengesetzen, 
Ausweitung von Parkraumbewirtschaftungs- und 
Bewohnerpark zonen, weitere Erhöhung der Verwar-
nungs- und Bußgelder für unzulässiges Parken und 
Halten,	Verpflichtung	zum	Bau	von	Fahrradabstellan-
lagen in den Bau ordnungen der Länder sowie Ange-
bot von Carsha ring-Parkmöglichkeiten
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Wege (Lokalität und Regionalität)“ sowie „Nachhal-
tigkeitsorientierte Gesellschaft“ bilden gesellschaft-
liche und technologische Trends, die die zukünftige 
Mobilität beeinflussen, ab.

Szenario „Beschleunigter digitaler Wandel“: 
Der laufende digitale Wandel erfolgt in einer noch 
größeren Geschwindigkeit. Daher sind bis zum Jahr 
2045, aber auch bereits bis zum Jahr 2030, deutliche 
technologische Veränderungen zu erwarten, die das 
Mobilitätsangebot und das Mobilitätsverhalten stark 
beeinflussen werden.

Szenario „Stadt der kurzen Wege (Lokalität und 
Regionalität)“: Lokalität und Regionalität spielen 
für die Bürgerinnen und Bürger eine wichtige Rolle. 
Daraus ergeben sich der Wunsch nach einer Stadt der 
kurzen Wege und entsprechende nahräumliche Mobi-
litätsbedürfnisse.

Szenario „Nachhaltigkeitsorientierte Gesell-
schaft“: Zukünftige Generationen legen bereits 
bis zum Jahr 2030, aber insbesondere bis zum Jahr 
2045 deutlich größeren Wert auf einen nachhaltigen 
Lebensstil. Damit verbunden ist ein verändertes Kon-
sum- und Mobilitätsverhalten.

Insgesamt ist zu betonen, dass ein dringender 
Handlungsbedarf besteht. Der Verkehr muss mög-
lichst schnell nachhaltiger und umweltfreundlicher 
werden, um die ambitionierten Klimaschutz- und 
Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Die Mobilität-
wende ist aber keine Utopie. Durch den Einsatz der 
richtigen Maßnahmen und Instrumente kann die Mo-
bilität in den Städten verändert werden. Den Kommu-
nen steht bereits eine Vielzahl an Handlungsmög-
lichkeiten zur Verfügung, die die übergeordneten 
Instrumente ergänzen können. Wenn die Kommunen 
von diesen konsequent und kombiniert Gebrauch 
machen, lässt sich ein umweltfreundlicher Verkehr 
erreichen, was einen wichtigen Beitrag zu einer le-
benswerten Stadt, wie in der UBA-Vision „Die Stadt 
für Morgen“ skizziert, leistet. Trotz vorhandener 
Spielräume müssen insbesondere die Kommunen in 
die Lage versetzt werden, weitere Maßnahmen als die 
heute bereits möglichen zu ergreifen. Dazu müssen 
nicht zuletzt die rechtlichen Rahmenbedingungen 
teilweise angepasst werden, beispielsweise um die 
Möglichkeit, flächendeckende Parkraumbewirtschaf-
tung einzuführen. Die einzelnen Maßnahmen und 
Instrumente entfalten ihre volle Wirkungen aber nur 

im Zusammenspiel. Das bedeutet, die Kommunen 
müssen eine Gesamtstrategie verfolgen, in der die 
Maßnahmen und Instrumente in ganzheitlichen Road-
maps gebündelt werden. Die Stadt für Morgen stellt 
damit eine Vision dar, die durch einen integrierten 
Ansatz, der die Umsetzung vieler einzelner Maßnah-
men und die Nutzung verschiedener Instrumente vor-
sieht, schrittweise (schon heute) umgesetzt werden 
kann. Sie bleibt aber auch eine Vision und damit ein 
Antrieb eine lebenswertere Stadt zu verwirklichen.

Da sich die Rahmenbedingungen stets ändern, ist bei 
der Umsetzung eine gewisse Flexibilität erforderlich. 
Durch ein agiles Handeln sind ein dynamisches 
Reagieren und Justieren der Roadmaps möglich. Und 
einen wesentlichen Schlüssel zum Erfolg bildet die 
Kooperation. Nur durch ein gemeinsames, abge-
stimmtes Vorgehen kann die Mobilitätswende erfolg-
reich vorangetrieben werden.
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